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TV Neidlingen 
www.tvneidlingen.de  Abteilung Fußball 
  
Ankündigung 
  
Die Küche bleibt ein weiteres Mal kalt! 
  
Aufgrund des unglaublich großen Zuspruchs bei unserer ersten Grillaktion wollen wir ein wei-
teres Mal für euch und eure Familien grillen! 
  
Darum lasst am Sonntag, den 13.06. eure Töpfe und Pfannen im Schrank und lasst euch vom 
Mannschaftsrat der „Zwoida“ mit Würsten, Steaks, LKWs und leckeren Kuchen verwöhnen. 
  
Alles unter dem Motto: Wir grillen für euch am schönsten Ort der Welt. Ihr esst, wo immer ihr 
wollt. 
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Ankündigung 
 
Die Küche bleibt ein weiteres Mal kalt! 
 
Aufgrund des unglaublich großen Zuspruchs bei unserer ersten Grillaktion, wollen wir 
ein weiteres Mal für euch und eure Familien grillen! 
 
Darum lasst am Sonntag den 13.06. eure Töpfe und Pfannen im Schrank und lasst euch 
vom Mannschaftsrat der „Zwoida“ mit Würsten, Steaks, LKWs und leckeren Kuchen 
verwöhnen.  
 
Alles unter dem Motto: Wir grillen für euch am schönsten Ort der Welt. Ihr esst, wo 
immer ihr wollt. 
 
 

 
 

Wir freuen uns auf euch ALLE und hof-
fen danach auf ein baldiges Wiedersehen 
auf dem Sportgelände bei der schönsten 
Nebensache der Welt mit Stadionwurst 
und Kaltgetränk! 
#mehralseinVerein 
  

2. Mannschaft 
TV Neidlingen 
Abt. Fußball 
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Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt 112
Polizei 110
Polizeiposten Weilheim 90052-0
Polizeiposten Kirchheim 07021/501-0
Krankentransporte 19222
Klinikum Kirchheim-Nürtingen
Klinikort Kirchheim u. Teck 07021/88-0
Klinikort Nürtingen 07022/78-0
Giftnotruf Freiburg 0761/19240

Bürgermeisteramt Neidlingen
Telefon  90023-0
Sprechzeiten: 
Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr
Dienstagnachmittags 16 bis 18 Uhr
zusätzlich donnerstags ab 7 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung

Wertstoffhof (Gottlieb-Stoll-Straße 60) 
Samstags 10 bis 12 Uhr

Ev. Kindergarten Wasserschloß 6384
Grundschule Neidlingen 4725
Evang. Pfarramt Neidlingen 909350
Telefonseelsorge (geb.frei) 0800/1110111
Kath. Pfarramt Weilheim 909393
Telefonseelsorge (geb.frei) 0800/1110222
Landratsamt Esslingen 0711/3902-0
Bestattungsunternehmen  
Werner Holt, Kirchheim 07021/3657
Bestattungshaus Jäck, Weilheim 2092500
Anruf-Sammel-Taxi 07021/2656

Störungsdienste
Strom Störungsdienst Albwerk 07331/209777
Wasserversorgung Störungsdienst 07021/800300
Telefon Störungsstelle 0800/3302000
Unitymedia (Kabel BW)  0800/8888719
Sperrnotruf EC- und Kreditkarten 116 116
Handwerkernotdienst 01805/356878

Soziales
Soziales Netz Raum Weilheim e.V.
Beratungsstelle für Hilfe und Pflege im Alter  
Betreutes Wohnen zu Hause
Betreuungsgruppen für ältere Menschen
Rosemarie Bühler, Tel.: 74 33 077
info@soziales-netz-weilheim.de, www.soziales-netz-weilheim.de

Diakoniestation Teck - Wir sind für Sie da
Häusliche Alten- & Krankenpflege - Palliativversorgung
Hauswirtschaftliche Versorgung - Essen auf Rädern - Hausnotruf
24 Stunden erreichbar unter:
Tel. 07021/486220, Fax 07021/4862228, E-Mail: info@ds-teck.de

Pflegestützpunkt Weilheim
Bahnhofstr. 16, 73235 Weilheim
Pflegedienstleitung: Herr Michael Bihl, E-Mail: m.bihl@ds-teck.de
Bereich Pflege: Frau Birgit Strauß, E-Mail: b.strauss@ds-teck.de
Bereich Hauswirtschaft: Frau Maria-Angela Korn, E-Mail: m.korn@
ds-teck.de

Pflegestützpunkt 
Information, Beratung, Vermittlung bei Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit und zur Vorsorge im Alter

Marktplatz 4, 73235 Weilheim an der Teck
(Bürgerhaus, Hölderlinstube)
Melissa Wolff, Tel: 0711 / 3902-43734, 
Mail: wolff.melissa@LRA-ES.de 
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 
Termine nach Vereinbarung

Arbeitsgemeinschaft Hospiz
Alleenstraße 74, Kirchheim  07021/9209227

Deutsches Rotes Kreuz
DRK-Notfallnachsorgedienst  07022/19222
Nürtingen-Kirchheim/Teck

TEV - Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.
Büro Kirchheim unter Teck
Turmstraße 3, 73230 Kirchheim unter Teck
Ansprechpartnerin: Petra Nitsch, Sozialpädagogin (FH), 
Telefon: 07021/807236-2, E-Mail: p.nitsch@tev-kreis-es.de
Homepage: www.tageselternverein-kreis-es.de

Ärztliche Notdienste
Arzt
Montag bis Donnerstag 19 bis 7 Uhr  116117
Freitag 19 Uhr bis Montag 7 Uhr

Werktags:
Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus
Nürtingen, Auf dem Säer 1, 07022/19292
werktags Montag bis Donnerstag von 19 bis 7 Uhr des Folgetages

Wochenende:
Notfallpraxis im Kreiskrankenhaus Kirchheim, Eugenstraße 3, 
am Wochenende und an Feiertagen; beginnend am Vorabend um 
19 Uhr, bis zum folgenden Werktag um 8 Uhr

Kinderarzt 116117
Werktags ab 18 Uhr
Am Wochenende und an Feiertagen 8 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Hals-Nasen-Ohren-Arzt 116117
Augenarzt 116117
Zahnarzt 0711/7877755

Tierrettung/Tierambulanz Mittlerer Neckar
24-Stunden-Notruf 0177/3590902

Tierschutzverein Kirchheim-Teck e. V.
Siechenwiesen 22, 73230 Kirchheim-Teck, Tel. 07021 71812
Öffnungszeiten: samstags, 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr
info@tierschutzverein-kirchheim.de, 
http://www.tierschutzverein-kirchheim.de
Postanschrift: Sabine Lauffer, Stifterstrasse 18, 73230 Kirchheim unter Teck.

Apothekendienst (ohne Gewähr)

Im Internet unter www.lak-bw.notdienst-portal.de werden durch Eingabe 
der PLZ und Datum die fünf nächstgelegenen dienstbereiten Apotheken 
angezeigt, oder unter 0180/5002963 (gebührenpflichtig)
Die Notdienstbereitschaft beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet 
um 8.30 Uhr am folgenden Tag.

10.06. Quadrium Apotheke 07153-6149910 
 Kirchheimer Str. 77, 73249 Wernau 
11.06. Pinguin-Apotheke im TECK-Center 07021-45064 
 Stuttgarter Str. 2, 73230 Kirchheim unter Teck 
12.06. Stadt Apotheke Weilheim 07023-740047 
 Schulstr. 2, 73235 Weilheim an der Teck 
13.06. Hirsch-Apotheke Dettingen 07021-55210 
 Kirchheimer Str. 27, 73265 Dettingen unter Teck 
14.06. Apotheke im Ärztezentrum Kirchheim 07021-7347590 
 Steingaustr. 13, 73230 Kirchheim unter Teck 
15.06. Mörike-Apotheke Zentrum Ötlingen 07021-3252 
 Stuttgarter Str. 189/1, 73230 Kirchheim unter Teck 
16.06. Kirch-Apotheke Hochdorf 07153-958276 
 Kauzbühlstr.1, 73269 Hochdorf 

     Notrufe  –  Bereitschaftsdienste – Wichtige Rufnummern
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Kernzeitbetreuung in den Pfingstferien 
Pünktlich zum Start unserer Pfingstferien-Betreuungswoche vom 31.05 - 04.06.2021 war über Neidlingen der lang ersehnte 
Sommer ausgebrochen. Ganz zur Freude von uns allen, so konnten wir die meiste Zeit im Freien verbringen. 
Gut gestärkt gings jeweils nach unserem gemeinsamen Frühstück los.  

Am Montag verwandelte sich unser Schulhof zu einem großen Outdoorspielplatz. Den 
Kindern standen verschiedene Spielangebote zu Verfügung, z.B. Dosenwerfen, Mika-
do-Stäbe, Federball, Boccia und Bogenschießen. 

Dienstags hatten die Kinder Gelegenheit, mit ihren eigenen Rollerskates, Cityroller oder 
dem Fahrrad über den Pausenhof zu fegen oder einfach auch mal in der Sonne zu lie-
gen und die Beine baumeln zu lassen.
 
Bei diesen Temperaturen durften wir unser 
Hochbeet nicht aus den Augen lassen. Neben 
dem Ernten unserer ersten Gemüsesorten 
waren die Kinder auch mit Gießen beschäftigt. 
Auf diesem Wege möchten wir Danke sagen an 
unseren Kollegen Herrn Epple mit dem Team 
vom Bauhof, die uns dieses großartige Hoch-
beet gebaut haben.  

Mittwochs gings bei strahlend 
blauem Himmel mit dem Bollerwa-
gen zur Grillstelle Pfannenhütte, wo 
wir gleich nach der Ankunft eine 
Brotzeit einlegten. Anschließend 
kümmerten wir uns um das Feuer, 
damit wir unser Stockbrot grillen 
konnten. Zur Abkühlung gings an 
diesem heißen Tag in den Bach, 
Fluss-Mulche und Flusskrebse waren hierbei ein ganz großes Thema. 

An unserem letzten Ferientag gabs nochmal zwei Highlights. Zum einen orga-
nisierten wir unsere eigene Minigolfanlage mit 6 Stationen in unterschiedli-

chen Schwierigkeitsstufen. Dabei war Geschicklichkeit genauso gefragt wie die Konzentration. Dafür gabs für alle Teilnehmer 
eine Medaille, es zählten nicht die Punkte, sondern der Spaß an diesem Spiel.

Das zweite Highlight war unser eigener Drive-In-Schalter. Dafür bastelten die Kinder die 
ganze Woche über nach ihren Vorstellungen ihren eigenen Schalter, wie man ihn z.B. beim 
McDonalds findet, da konnten die Kids Chicken Nuggets mit Pommes oder Hamburger 
bestellen. 
Das war zugleich der perfekte Abschluss für eine gelungene Ferienwoche; wir freuen uns 
jetzt schon auf die nächsten Ferien im Sommer. 

Eure Sabine Fink-Hofreuter und Karin Sawicki 
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Wochenkalender
Donnerstag, 10. Juni  
07:00 Uhr Abfuhr der Biotonnen 
07:00 Uhr Hausmüllabfuhr (2- und 4-wöchentlich) 
  
Sonntag, 13. Juni   
11.30 Uhr  TVN „Wir grillen für euch am schönsten Ort 

der Welt“ 
  
Donnerstag, 17. Juni  
07:00 Uhr Abfuhr der Biotonnen

 

Amtliche
 Bekanntmachungen

  Aktuell vom Standesamt

Geheiratet haben: 
Am 05.06.2021 
Frau Kristin Kirschmann, geb. Däschler und
Herr Martin Kirschmann, 
Fuchsgasse 5, in Neidlingen. 

Wir gratulieren herzlich!
 

Unsere Jubilare

Wir gratulieren herzlich  

 

Donnerstag, 10. Juni 
Herrn Horst Schober, Bergstraße 13, 
zu seinem 80. Geburtstag. 
  
Freitag, 11. Juni 
Herrn Ernst Kuch, Gottlieb-Stoll-Straße 46, 
zu seinem 85. Geburtstag. 
  
Wir wünschen den Jubilaren alles Gute.

Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*» Medizinische Maskenpflicht
*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden.  
   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein negatives Testergebnis 
   bestätigen: 
     - Arbeitgeber*innen
     - Anbieter*innen von Dienstleistungen
     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 
   selbst unter Aufsicht durchführen und bescheinigen lassen.
» Alternativ kann auch ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden.
» Schüler*innen können bei Angeboten mit Testpflicht einen von der Schule
   bescheinigten negativen Test vorlegen (nicht älter als 60 Stunden) 
» Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptomatisch sind, werden als 
   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
  

Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 
aufeinander tre�en. 

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 
   wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von 
   dieser Regelung abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine 
akuten Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
  
» Bei den 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 

Inzidenz unter 100

» In Ballett- und Tanzschulen kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen 
   aus zwei Haushalten. 
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, Flugzeug 
   und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
   zählen als ein Haushalt. Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten.

   

» Tre�en 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 

» In 
   aus zwei Haushalten.
» Theoretische und praktische Ausbildung

   

Unabhängig von den Ö�nungsschritten unter 100 gilt:

» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und der Dauer der 
   Dienstleistung müssen alle Beteiligte medizinische Masken tragen. Ist dies 
   nicht möglich (z.B. bei einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

      
» Baumärkte dürfen unabhängig der Ö�nungsschritte ö�nen.

   
» Veranstaltungen zur Religionsausübung ohne Anmeldung und Testkonzept, 
   Gemeindegesang erlaubt

   
» Veranstaltungen zur 
   Gemeindegesang erlaubt

Zusammenhalten - 
 ABER Abstand halten
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Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

! Inzidenz 5 Werktage unter 100*
*Tritt am übernächsten Tag nach der Bekanntmachung 
   durch die örtlichen Behörden in Kraft  und wird zurück-
   genommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden 
   Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest, 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 
   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 
   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-
   ung mit Testkonzept. 

» Einzelhandel 
   40 m   40 m
   2 Kund*innen pro 40 m
   ung mit Testkonzept. 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,
   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 
   bis 100 Personen
» Zoologische und botanische Gärten  
   (1 Person pro 20 m²)
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   (1 Person pro 20 m²)
» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-
   anlagen, Reitanlagen, Golfplätze, Tennisplätze 
   Hochseilgärten, Bootsverleih und ähnliche) 
   bis 20 Personen, mehrere aktive Gruppen, die 
   sich nicht begegnen, sind möglich
» Außenbereiche von Schwimmbädern 
   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 
   Zugang (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen im Freien, wie
   Natur- oder Stadtführungen mit bis zu 20 
   Personen

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und 
    Akademien bis 100 Personen außen, Nutzung 
   von Lernplätzen mit Voranmeldung
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen 
   bis 100 Personen außen
» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen
   Einrichtungen innen bis 10 Personen  (Tanz- 
   und Sportkurse nicht erlaubt), außen bis 
   20 Personen
» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 
   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)
» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 
» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 
   bis 10 Schüler*innen 
» Gesangs- und Blasmusikunterricht mit 
   bis 5 Schüler*innen innen und außen
» Ballett- und Tanzschulen außen mit
   10 Schüler*innen
» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-
   sport, organisierter Vereinssport sowie Hoch-
   schulsport bis 20 Personen in Sportanlagen und
   -stätten außen, bei organisiertem Vereinssport
   auch außerhalb von Sportanlagen und -stätten, 
   z.B. Joggen im Wald, dies gilt nicht für privat 
   organisierte Gruppen wie Wandergruppen 
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- 
   und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 100 Zuschauer*innen 
   außen
» Wettkampfveranstaltungen des kontakt-
   armen Amateursports bis 20 Sportler*innen 
   bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 21 Uhr) 
   Rauchen nur im Freien erlaubt, innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-
   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 
   Ferienwohnungen, Campingplätze und 
   ähnliche)
   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder
   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen
   Coronatest vorlegen. 
» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-
   bahnen, Ausflugsschi¤e, Museumsbahnen 
   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 
   mindestens in Ö¤nungsstufe 1 befinden, 
   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons
   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

 » Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremien-
   sitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, 
   Betrieben o.ä. mit bis zu 100 Personen außen 
   und mit bis zu 10 Personen innen 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 1

Stand: 03. Juni 2021
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» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 100 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 250 Personen außen, 
   bis 100 Personen innen
» Volkshochschulen, Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen und vergleichbare Einrichtungen bis 20 Schüler*innen innen 
   und außen

» Messen, Ausstellungen und Kongresse  (1 Person pro 20 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis 250 Personen außen 
   und mit bis 100 Personen innen 

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kinos und ähnliche) innen 
   bis 100 Personen und außen bis 250 Personen
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen in Beherbergungs-
   betrieben für Übernachtungsgäste geö�net (1 Person pro 20 m²)
» Wellnessbereiche und Saunen innen und außen für Gruppen bis 10 Personen
» Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 20 m²)
» Touristische Veranstaltungen, wie Museumsführungen, bis 20 Personen
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 22 Uhr) 1 Gast pro 
   2,5 m², 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im Freien erlaubt 
   
   2,5 m
   
» Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen,  -stätten und -studios 
   (1 Person pro 20 m²) innen und außen
» Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
   Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 100 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung 
   der Teilnehmerzahl bis 250 Zuschauer*innen außen und innen bis 
   100 Zuschauer*innen

   und außen

» Gastronomie (6 bis 22 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 22 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 2

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 1 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Lehrveranstaltungen an 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 100 Personen innen
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 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 10 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebs-
   versammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 500 Personen außen 
   und mit bis zu 250 Personen innen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) innen 
   bis 250 Personen und außen bis 500 Personen
» Freizeitparks und sonstige Freizeiteinrichtungen (1 Person pro 10 m²)
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 10 m²)
» Vergnügungsstätten, wie Spielhallen, Wettvermittlung u.ä. (6 bis 1 Uhr) 1 Gast 
   pro 2,5 m², mit 1,5 m Abstand und Einhaltung der AHA-Regeln, Rauchen nur im 
   Freien erlaubt 

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 250 Personen 
   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 500 Personen außen, 
   bis 250 Personen innen

» Lehrveranstaltungen an 
   innen   innen
» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
   bis 250 Personen innen

 » Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen
» Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der 
    Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer*innen außen und innen bis 250 Zuschauer*innen

   bis 250 Personen innen

» Gastronomie (6 bis 1 Uhr) innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m 
   Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln
» Shisha- und Raucherbars (6 bis 1 Uhr) Rauchen nur im Freien erlaubt, 
   innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter Ein-
   haltung der AHA-Regeln 

Inzidenz unter 100 – Ö�nungsschritt 3

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungsschritt 2 weiter*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet tages-
aktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

Stand: 03. Juni 2021

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Lockerungen bei Inzidenz unter 50

» Tre�en im privaten oder ö�entlichen Raum mit 10 Person aus bis zu 3 Haus-
   halten. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht 
   mitgezählt. Zusätzlich dazu dürfen 5 Kinder bis einschließlich bis 13 Jahre aus 
   5 weiteren Haushalten dazu kommen. So sind Kindergeburtstage in kleinem 
   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von Einzelhandel mit folgenden
   Auflagen: 

   Rahmen wieder möglich. 

» Ö�nung von 
   Auflagen:

» Archive, Büchereien und Bibliotheken ohne Auflagen

» Zoologische und botanische Gärten ohne Auflagen
» Galerien, Gedenkstätten und Museen ohne Auflagen

- Geschäfte mit weniger als 10 m²  Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
- Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
- Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt 
  nicht für den Lebensmitteleinzelhandel)  
- Maskenpflicht auch vor den Geschäften und auf den Parkplätzen
- Gesteuerter Zutritt
- Warteschlangen vermeiden
- Besondere Verkaufsaktionen sind nicht erlaubt
- Testpflicht entfällt

Die Regelungen der Ö�nungsschritte 1-3 gelten hier unmittelbar. Wenn die 
7-Tage-Inzidenz die 50 überschreitet, wird diese Regelung zurückgenommen. 

Lockerungen bei Inzidenz unter 35

» Wegfall der Testpflicht für die Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 
 

» Wegfall der Testpflicht 
   und Einrichtungen (wie z.B. Freibäder) 

» Feiern im Gastgewerbe bis 50 Personen innen und außen (ausgenommen sind 
   Tanzveranstaltungen) mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis

Die 

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 50*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt.

! Inzidenz sinkt 5 Tage unter 35*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden in Kraft und wird 
   zurückgenommen, wenn Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt.

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person pro 7 m²)
» Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsver-
   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen   sammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. mit bis zu 750 Personen außen

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäusern, Kino und ähnlichen)  
   außen bis 750 Personen 

» Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 750 Personen außen» Vortrags- und Informationsveranstaltungen
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Verordnung der Landesregierung über  
infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2  
(Corona-Verordnung – CoronaVO)1

Vom 13. Mai 2021

(in der ab 7. Juni 2021 geltenden Fassung)

Aufgrund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2021 
(BGBl. I S. 850, 856) geändert worden ist, wird verordnet:

Teil 1 – Allgemeine Regelungen

Abschnitt 1: Ziele und allgemeine Anforderungen

§ 1
Ziele

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie 
des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) zum Gesundheitsschutz 
der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infekti-
onsgefahren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechterhaltung der 
medizinischen Versorgungskapazitäten gewährleis tet werden.
(2) Zur Verfolgung dieser Ziele werden in dieser Verordnung 
Ge- und Verbote aufgestellt, die Freiheiten des Einzelnen ein-
schränken und die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölke-
rung signifikant reduzieren. Die Umsetzung dieser Regelungen 
erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger und andererseits durch hoheitliches Handeln der 
zuständigen Behörden.

§ 2
Allgemeine Abstandsregel

(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvor-
richtungen vorhanden sind, wird die Einhaltung eines Mindest-
abstands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen.
(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu ande-
ren Personen von 1,5 Metern eingehalten werden, sofern nicht 
die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumut-
bar, dessen Unterschreitung aus besonderen Gründen, ins-
besondere zur Aufrechter haltung des Arbeits-, Dienst- oder 
Geschäftsbetriebs, erforderlich oder durch Schutzmaßnah-
men ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. 
Ebenfalls ausgenommen sind nach § 10 Absatz 1 zulässige 
Ansammlungen.
(3) Die Abstandsregel gilt nicht für die in § 24 Absatz 1 Num-
mer 1 genannten Einrichtungen.

§ 3
Medizinische Masken und Atemschutz

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund 
dieser Verordnung das Tragen einer medizinischen Maske 
erforderlich ist, muss diese die Anforderungen der Norm DIN 
EN 14683:2019-10 oder eines vergleichbaren Standards erfül-
len; soweit Atemschutz getragen werden muss, muss die-
ser die Anforderungen des Standards FFP2 gemäß der Norm 
DIN EN 149:2001 oder der Standards KN95, N95, KF 94, 
KF 99 oder eines sonstigen vergleichbaren Standards erfüllen.
(2) Eine medizinische Maske oder ein Atemschutz muss getra-
gen werden
1. bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbe-

sondere in Eisenbahnen, Straßenbahnen, Bussen, Taxen, 
Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und Seil-
bahnen, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der 
Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und 
Flughafengebäuden,

2. in Kraftfahrzeugen, sofern sich darin Personen aus mehr 
als einem Haushalt aufhalten; § 10 Absatz 1 Sätze 2 und 
3 gelten entsprechend,

3. bei Veranstaltungen im Sinne des § 11 Absätze 2 und 3,
4. in Betrieben und Einrichtungen zur Erbringung körpernaher 

Dienstleistungen im Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 7,
5. in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger human-

medizinischer Heilberufe und der Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes,

6. in und im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszen-
tren, Groß- und Einzelhandelsgeschäften und auf Märk-
ten im Sinne der §§ 66 bis 68 Gewerbeordnung (GewO) 
sowie auf diesen räumlich zugeordneten Parkflächen,

7. in Einrichtungen im Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 2, 
in Freizeitparks sowie sonstigen Freizeiteinrichtungen im 
Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 18,

8. in gastgewerblichen Einrichtungen im Sinne des § 17 
Absatz 1 Nummer 10 und in Vergnügungsstätten im Sinne 
des § 17 Absatz 1 Nummer 13 bei der Bedienung von Gäs-
ten, bei der Abholung von Speisen und Getränken oder 
als Gast bis zur Einnahme eines Sitzplatzes,

9. in Beherbergungsbetrieben und sonstigen Einrichtungen 
im Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 11 bei der Bedienung 
von Gästen, bei der Abholung von Speisen und Getränken 
oder als Gast bis zum Betreten der zugewiesenen Unter-
kunft,

10. in Bädern und an Badeseen im Sinne des § 17 Absatz 1 
Nummer 17 nach Maßgabe der Corona-Verordnung Bäder 
und Saunen vom 21. Mai 2021 (GBl. S. 467),

11. beim theoretischen und praktischen Fahr-, Boots- und 
Flugschulunterricht und bei den theoretischen und prak-
tischen Prüfungen sowie bei weiteren Angeboten der 
Fahrschulen, die sich unmittelbar aus der Fahrerlaub-
nis-Verordnung oder dem Straßenverkehrsgesetz erge-
ben,

12. innerhalb von Fußgängerbereichen im Sinne des § 3 
Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c Straßengesetz,

13. in Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten,
14. bei Angeboten der beruflichen Bildung im Bereich der 

gewerblichen Wirtschaft,
15. bei Veranstaltungen im Sinne des § 14 Absatz 1 und 2,
16. in den Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft sowie 

den Betreuungsangeboten der verlässlichen Grundschule, 
flexiblen Nachmittagsbetreuung, sowie Horten an der 
Schule; hiervon unberührt bleiben die Regelungen der 
Corona-Verordnung Schule für Schulen im Sinne des § 
24 Absatz 1 Nummer 1,

17. in Kindertageseinrichtungen, der nach § 43 Absatz 1 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-
hilfe (SGB VIII) erlaubnispflichtigen Kindertagespflege, 
Grundschulförderklassen, Horten sowie Schulkindergär-
ten,

18. bei Angeboten des Nachhilfeunterrichts,
19. in Wahlgebäuden bei Wahlen und Abstimmungen im Rah-

men von § 12 und
20. in anderen, nicht in den vorstehenden Nummern genann-

ten geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder 
für den Publikumsverkehr bestimmt sind.

(3) Eine Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske 
oder eines Atemschutzes besteht nicht
1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
2. für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen 

das Tragen einer medizinischen Maske oder eines Atem-
schutzes aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden 
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Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die 
Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel 
durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat,

3. in Arbeits- und Betriebsstätten am Platz oder bei Verrich-
tung der Tätigkeit, sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu 
weiteren Personen sicher eingehalten werden kann; dies 
gilt nicht, wenn gleichzeitig Publikumsverkehr besteht oder 
in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 14,

4. in Praxen, Einrichtungen und Bereichen im Sinne des 
Absatzes 2 Nummern 4, 5, 13, 14 und 20, sofern die 
Behandlung, Dienstleistung, Therapie oder sonstige Tätig-
keit dies erfordern,

5. beim Konsum von Lebensmitteln,
6. wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz 

für andere Personen gegeben ist,
7. bei sportlicher Betätigung in den Bereichen im Sinne des 

Absatzes 2 Nummern 12 und 20 sowie in Sportanlagen 
und Sportstätten von Einrichtungen im Sinne des Absat-
zes 2 Nummer 16 und von Hochschulen,

8. in den Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Nummern 
13 und 20 bei Veranstaltungen im Sinne des § 11 Absatz 
5, soweit es sich nicht um Besucherinnen und Besucher 
handelt; § 176 Gerichtsverfassungsgesetz bleibt unbe-
rührt,

9. bei Veranstaltungen und in den Einrichtungen und Berei-
chen im Sinne des Absatzes 2 Nummern 3, 7 und 12 beim 
Aufenthalt im Freien, sofern ein Abstand von 1,5 Metern 
zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann,

10. in Horten, soweit dort nicht ausschließlich schulpflich-
tige Kinder betreut werden, in Kindertageseinrichtungen 
sowie Schulkindergärten für die Kinder, die diese Einrich-
tungen besuchen, sowie für pädagogisches Personal und 
Zusatzkräfte, während diese ausschließlich mit den Kin-
dern Kontakt haben,

11. beim musikalischen oder darstellenden Vortrag im Bereich 
der Musikhochschulen, der Pädagogischen Hochschulen 
und der Akademien nach dem Akademiengesetz; dies gilt 
auch im Bereich von Kultureinrichtungen und -veranstal-
tungen, oder

12. beim musikalischen Übebetrieb im Rahmen des Studien-
betriebs.

Abschnitt 2: Besondere Anforderungen

§ 4
Hygieneanforderungen

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund 
dieser Verordnung über die allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 
3 hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die 
Verantwortlichen mindestens folgende Pflichten zu erfüllen:
1. die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räum-

lichen Kapazitäten und die Regelung von Personenströ-
men und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der 
Abstandsregel nach § 2 ermöglicht wird,

2. die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräu-
men, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sowie die 
regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen,

3. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegen-
ständen, die häufig von Personen berührt werden,

4. die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die 
bestimmungsgemäß in den Mund genommen werden, 
nachdem diese von einer Person benutzt wurden,

5. die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärberei-
che,

6. das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender 
Menge sowie von nicht wiederverwendbaren Papierhand-

tüchern oder anderen gleichwertigen hygienischen Handt-
rockenvorrichtungen oder Handdesinfektionsmittel,

7. den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese 
von einer Person benutzt wurden,

8. eine rechtzeitige und verständliche Information über 
Zutritts- und Teilnahmeverbote, die Pflicht, eine medizini-
sche Maske oder einen Atemschutz zu tragen, Abstandsre-
gelungen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten 
für die Hände, eine bestehende Möglichkeit bargeldlosen 
Bezahlens sowie einen Hinweis auf die Pflicht zu gründli-
chem Händewaschen in den Sanitäranlagen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalles, insbeson-
dere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, 
eine Einhaltung der Hygieneanforderungen nicht erforderlich 
oder unzumutbar ist.

§ 5
Schnelltests, geimpfte und genesene Personen

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder auf-
grund dieser Verordnung ein tagesaktueller negativer COVID-
19-Schnelltest erforderlich ist, ist ein Test im Sinne von § 28b 
Absatz 9 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) auf das Coron-
avirus vorzunehmen und ein Testnachweis im Sinne des § 2 
Nummer 7 der Verordnung zur Regelung von Er leichterun-
gen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV vom 8. Mai 
2021 – BAnz AT 08.05.2021 V1) vorzulegen; dies gilt nicht in 
den Fällen des § 2 Nummer 6 Buchstabe a SchAusnahmV. 
Die Anforderungen von Satz 1 erfüllen auch Testnachweise 
von Testungen durch Labordiagnostik mittels Nukleinsäuren-
achweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nuklein-
säureamplifikationstechnik), sofern der Befundzeitpunkt nicht 
länger als 24 Stunden zurückliegt und die übrigen Anforderun-
gen von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV erfüllt werden. In den 
Fällen von § 2 Nummer 7 Buchstabe a SchAusnahmV kann die 
Überwachung und Bescheinigung des Tests auf einen geeig-
neten Dritten übertragen werden.
(2) Als geimpfte Personen im Sinne dieser Verordnung oder 
von aufgrund dieser Verordnung erlassenen Regelungen gel-
ten alle asymptomatischen Personen im Sinne des § 2 Num-
mer 1 SchAusnahmV, die einen Impfnachweis im Sinne des § 2 
Nummer 3 SchAus nahmV vorweisen können.
(3) Als genesene Personen im Sinne dieser Verordnung oder 
von aufgrund dieser Verordnung erlassenen Regelungen gel-
ten alle asymptomatischen Personen im Sinne des § 2 Num-
mer 1 SchAusnahmV, die über einen Genesenennachweis im 
Sinne des § 2 Nummer 5 SchAusnahmV verfügen.

§ 6
Hygienekonzepte

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund 
dieser Verordnung ein Hygienekonzept zu erstellen ist, haben 
die Verantwortlichen dabei nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 
berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist insbesondere darzu-
stellen, wie die Hygienevorgaben nach § 4 umgesetzt wer-
den sollen.
(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Ver-
antwortlichen das Hygienekonzept vorzulegen und über die 
Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende 
Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem IfSG 
bleiben unberührt.
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§ 7
Datenverarbeitung

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund 
dieser Verordnung unter Verweis auf diese Vorschrift Daten zu 
verarbeiten sind, dürfen von den zur Datenverarbeitung Ver-
pflichteten von Anwesenden, insbesondere Besucherinnen 
und Besuchern, Nutze rinnen und Nutzern oder Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern, Vor- und Nachname, Anschrift, Datum 
und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, die 
Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Auskunfts-
erteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspo-
lizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG erhoben und gespeichert 
werden. Einer erneuten Erhebung bedarf es nicht, soweit die 
Daten bereits vorhanden sind. § 28a Absatz 4 Sätze 2 bis 7 
IfSG bleibt unberührt.
(2) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten haben Perso-
nen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 
1 ganz oder teilweise verweigern, von dem Besuch oder der 
Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstal-
tung auszuschließen.
(3) Soweit Anwesende Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 
gegenüber den zur Datenverarbeitung Verpflichteten ange-
ben, müssen sie zutreffende Angaben machen.
(4) Die Erhebung und Speicherung kann auch in einer für 
den zur Datenverarbeitung Verpflichteten nicht lesbaren 
Ende-zu-Ende-verschlüsselten Form nach dem Stand der 
Technik erfolgen, solange sichergestellt ist, dass das zustän-
dige Gesundheitsamt die Daten im Falle einer Freigabe durch 
den zur Datenverarbeitung Verpflichteten im Wege einer gesi-
cherten Übermittlung in einer für das Gesundheitsamt les-
baren Form erhält. Die Ende-zu- Ende-verschlüsselte Form 
muss die Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt 
für ei nen Zeitraum von vier Wochen ermöglichen. Soweit die 
Datenverarbeitung auf diese Weise erfolgt, gilt Absatz 2 mit 
der Maßgabe, dass der zur Datenverarbeitung Verpflichtete 
nur sicherstellen muss, dass die Anwesenheit jeder Person 
von der digitalen Anwendung erfasst und gespeichert wird, 
sofern die digitale Anwendung die Eingabe der in Absatz 1 
genannten Datenarten verlangt. Wird eine Datenverarbeitung 
nach Satz 1 vorgesehen, ist alternativ eine analoge Erhebung 
von Kontaktdaten der betroffenen Person zu ermöglichen.

§ 8
Zutritts- und Teilnahmeverbot

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder auf-
grund dieser Verordnung ein Zu- trittsverbot zu bestimmten 
Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an bestimmten Akti-
vitäten gilt, erfasst dies Personen,
1. die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus unterliegen,
2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-

virus, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fie-
ber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,

3. die entgegen § 3 Absatz 2 oder § 28b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe c, Nummer 8 oder 9 IfSG 
weder eine medizinische Maske noch einen Atemschutz 
tragen, oder

4. die entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 9, § 17 Absatz 
1 Nummer 7, § 19 Absatz 2, § 21 Absatz 8, § 28b Absatz 
1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 3 Buchstabe b IfSG in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 1 SchAusnahmV, § 28b Absatz 
1 Satz 1 Nummer 5 IfSG in Verbindung mit § 3 Absatz 
1 SchAusnahmV oder § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
IfSG in Verbindung mit § 3 Absatz 1 SchAusnahmV weder 
einen Test-, einen Impf- noch einen Genesenennachweis 
im Sinne des § 5 vorlegen.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, sofern dessen Ein-
haltung im Einzelfall unzumutbar oder ein Zutritt oder eine 
Teilnahme aus besonderen Gründen erforderlich und durch 
Schutzmaßnahmen die Infektionsgefahr für Dritte soweit wie 
möglich minimiert ist.

§ 9
Arbeitsschutz

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder auf-
grund dieser Verordnung über die allgemeinen Pflichten aus 
§§ 2 und 3 hinaus Arbeitsschutzanforderungen einzuhalten 
sind, hat die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber mindestens 
folgende Pflichten zu erfüllen:
1. die Infektionsgefährdung von Beschäftigten ist unter 

Berücksichtigung der Bedingungen am Arbeitsplatz zu 
minimieren,

2. Beschäftigte sind umfassend zu informieren und zu unter-
weisen, insbesondere mit Hinweis auf die durch die Coro-
na-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsabläufe 
und Vorgaben,

3. die persönliche Hygiene von Beschäftigten ist durch die 
Möglichkeit zur Handdesinfektion oder zum Händewa-
schen am Arbeitsplatz sicherzustellen; eingesetzte Utensi 
lien sind regelmäßig zu desinfizieren,

4. Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheini-
gung die Behandlung einer Erkrankung mit COVID-19 
aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder nur 
eingeschränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risiko für 
einen schweren Verlauf einer Er krankung mit COVID-19 
vorliegt, dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Per-
sonenkontakt und nicht für Tätigkeiten eingesetzt werden, 
bei denen der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen nicht eingehalten werden kann.

(2) Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber darf Informationen 
nach Absatz 1 Nummer 4 nur für den Zweck der Entscheidung 
über den konkreten Arbeitseinsatz von Beschäftigten erheben, 
speichern und verwenden, wenn diese ihm mitteilen, dass sie 
zu der dort genannten Gruppe gehören; Beschäftigte sind zu 
einer solchen Mitteilung nicht verpflichtet. Die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber hat diese Information zu löschen, sobald 
sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich ist, spätestens 
aber eine Woche, nachdem diese Verordnung außer Kraft tritt.

Abschnitt 3: Ansammlungen, Veranstaltungen
und Versammlungen

§ 10
Ansammlungen, private Zusammenkünfte

und private Veranstaltungen

(1) Ansammlungen, private Zusammenkünfte und private Ver-
anstaltungen sind nur gestattet
1. mit Angehörigen des eigenen Haushalts,
2. von Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haus-

halts, mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen; Kin-
der der jeweiligen Haushalte bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres zählen dabei nicht mit; sollte ein Haushalt 
bereits aus fünf oder mehr mindestens 14 Jahre alten Per-
sonen bestehen, so darf sich dieser Haushalt mit einer 
weiteren nicht dem Haushalt angehörigen Person treffen.

Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. 
Geimpfte oder genesene Personen im Sinne des § 5 Absätze 
2 und 3 einschließlich deren haushaltsangehöriger Kinder 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zählen in den Fäl-
len des Satzes 1 Nummer 2 nicht mit und bleiben als Haus-
halt unberücksichtigt.
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(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansammlungen, die der Aufrecht-
erhaltung des Arbeits-, Dienstoder Geschäftsbetriebs, der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Für-
sorge dienen.

§ 11
Sonstige Veranstaltungen

(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderun-
gen nach § 4 einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 6 zuvor zu erstellen und eine Datenverarbeitung nach 
§ 7 durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 
nach § 8. Beim Abhalten der Veranstaltung sind die Arbeits-
schutzanforderungen nach § 9 einzuhalten.
(2) Das Abhalten von Veranstaltungen ist untersagt. Hiervon 
ausgenommen sind:
1. notwendige Gremiensitzungen von juristischen Personen 

des privaten und öffentlichen Rechts, rechtsfähigen und 
teilrechtsfähigen Gesellschaften und Gemeinschaf ten, 
Betriebsversammlungen und Veranstaltungen der Tarif-
partner, soweit nicht be reits von Absatz 5 erfasst,

2. standesamtliche Eheschließungen unter Teilnahme von 
nicht mehr als zehn Personen; Kinder der Eheschließen-
den sowie geimpfte oder genesene Personen im Sinne 
des § 5 Absätze 2 und 3 zählen hierbei nicht mit,

3. berufliche Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung sowie Prüfungen und Prü-
fungsvorbereitungen, sofern nicht in der Corona-Verord-
nung Schule etwas Abweichendes geregelt ist,

4. Veranstaltungen des Studienbetriebs im Sinne des § 15 
Absatz 3,

5. Veranstaltungen im Bereich der Leistungen und Maßnah-
men nach § 16 SGB VIII, der Frühen Hilfen nach Maß-
gabe der Corona-Verordnung Familienbildung und Frühe 
Hilfen, sowie im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, die 
im Rahmen von Leistungen oder Maßnahmen nach §§ 11, 
13, 14, 27 bis 35a, 41 bis 42e mit Ausnahme von § 42a 
Absatz 3a SGB VIII durchgeführt werden,

6. zwingend erforderliche und unaufschiebbare Veranstaltun-
gen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder 
Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen,

7. die Durchführung von arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men und sonstigen beruflichen Fortbildungen sowie von 
Sprach- und Integrationskursen,

8. die Durchführung der praktischen und theoretischen Fahr-, 
Boots- und Flugschulausbildung und der praktischen und 
theoretischen Prüfung sowie die Durchführung von Auf-
bauseminaren nach § 2b Straßenverkehrsgesetz und Fah-
reignungsseminaren nach § 4a Straßenverkehrsgesetz,

9. die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen, wenn ein Test-
konzept für die Ausbildenden vorhanden ist; für die 
Teilnahme ist die Vorlage eines Test-, Impf- oder Gene-
senennachweises im Sinne des § 5 der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erforderlich, und

10. Nachhilfeunterricht für Gruppen von bis zu fünf Schüle-
rinnen und Schülern.

Soweit in Satz 2 keine anderweitige Begrenzung der Teilneh-
merzahl geregelt ist, sind höchstens 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zulässig. Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl 
bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende an der Veran-
staltung außer Betracht.
(3) Ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl sind zulässig:
1. Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen im Sinne 

des § 13 und die für die Parlaments- und Kommunalwahlen 
erforderliche Sammlung von Unterstützungsunterschriften 
für Wahlvorschläge von Parteien, Wählervereinigungen und 
Einzelbewerbern sowie für Volksbegehren, Volksanträge, 

Bürgerbegehren, Einwohneranträge und Einwohnerver-
sammlungen, fachspezifische Studieneignungstests im 
Rahmen von Zulassungsverfahren sowie weitere staat-
liche Prüfungen; der Veranstalter kann die Teilnahme in 
Präsenz insbesondere von der Vorlage eines Test-, Impf- 
oder Genesenennachweises im Sinne des § 5 abhängig 
machen, und

2. Spitzen- oder Profisportveranstaltungen, soweit diese 
ohne Zuschauer stattfinden.

(4) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Veranstal-
tungen, deren Durchführung bereits nach § 10 Absatz 1 zuläs-
sig ist.
(5) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Veranstal-
tungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, der Rechtspflege oder der Daseinsfürsorge 
oder -vorsorge zu dienen bestimmt sind, sowie auf Veran-
staltungen und Sitzungen der Organe, Organteile und sonsti-
gen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sowie 
Einrichtungen der Selbstverwaltung einschließlich von Erörte-
rungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von 
Planfeststellungsverfahren.
(6) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich 
und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer defi-
nierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer  
Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Orga-
nisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen 
gezielt teilnimmt.

§ 12
Wahlen und Abstimmungen

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses bei Bürgermeisterwahlen und bei 
Bürgerentscheiden sowie sonstigen Sitzungen des Gemein-
dewahlausschusses gelten die Absätze 2 bis 6. Das Wahl-
gebäude im Sinne dieser Regelung umfasst außer den 
Wahlräumen und Sitzungsräumen der Wahlausschüsse und 
Wahlvorstände auch alle sonstigen Räume im Gebäude, die 
während der Wahlzeit und der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses sowie sonstigen Sitzungen des Gemeinde-
wahlausschusses öffentlich zugänglich sind.
(2) Der Bürgermeister hat mindestens die Hygieneanforderun-
gen nach § 4 Absatz 1 Nummern 1 bis 3, 6 und 8 sicherzustel-
len. Für die Mitglieder der Wahlausschüsse und Wahlvorstände 
und die Hilfskräfte sind die Arbeitsschutzanforderungen nach 
§ 9 einzuhalten. Vor dem Betreten des Wahlraums muss jede 
Person sich die Hände desinfizieren.
(3) Für Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeits-
grundsatzes im Wahlgebäude aufhalten, gilt:
1. Sie sind zur Bereitstellung ihrer Kontaktdaten gemäß § 7 

Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, der Wahlvorstand ist zur 
Erhebung dieser Daten berechtigt, der Wahlvorsteher hat 
die gesammelten Daten dem Bürgermeister in einem ver-
schlossenen Umschlag zu übergeben; der Bürgermeister 
ist zur Datenverarbeitung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Ver-
pflichteter;

2. Im Falle des § 3 Absatz 3 Nummer 2 dürfen diese Perso-
nen sich in Wahlräumen zwischen 8 Uhr und 13 Uhr und 
zwischen 13 Uhr und 18 Uhr und ab 18 Uhr für jeweils 
längstens 15 Minuten aufhalten, in Briefwahlräumen für 
längstens 15 Minuten; zu den Mitgliedern des Wahlvor-
stands und den Hilfskräften muss jeweils ein Mindestab-
stand von zwei Metern eingehalten werden.

(4) Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die
1. einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus unterliegen,
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2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-
rus, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fie-
ber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,

3. entgegen § 3 Absatz 2 Nummer 19 weder eine medizini-
sche Maske noch einen Atemschutz tragen, ohne dass 
eine Ausnahme nach § 3 Absatz 3 vorliegt, oder

4. entgegen Absatz 3 Nummer 1 ganz oder teilweise nicht 
zur Angabe ihrer Kontaktdaten bereit sind.

(5) Für den Fall des Transports von Wahlgegenständen zu 
einem anderen Wahlbezirk oder einem Sitzungsraum eines 
Briefwahlvorstands nach § 37a der Kommunalwahlordnung, 
weil weniger als 50 Stimmen im Wahlbezirk abgegeben wur-
den, dürfen mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten 
in einem Fahrzeug fahren. Die Personen haben einen Atem-
schutz im Sinne des § 3 Absatz 1 zu tragen. § 3 Absatz 3 Num-
mer 2 bleibt unberührt.
(6) Zur Teilnahme an der Wahl oder Abstimmung sind Wähle-
rinnen und Wähler von Ausgangsbeschränkungen aufgrund 
des Infektionsschutzgesetzes befreit. Gleiches gilt für die Mit-
glieder der Wahlausschüsse und Wahlvorstände und die Hilfs-
kräfte zur Mitwirkung bei der Wahl oder Abstimmung sowie 
die Personen, die sich aufgrund des Öffentlichkeitsgrund-
satzes im Wahlgebäude oder bei öffentlichen Sitzungen der 
Wahlausschüsse aufhalten wollen.

§ 13
Versammlungen nach Artikel 8 des Grundgesetzes

(1) Abweichend von §§ 10 und 11 sind Zusammenkünfte, die 
der Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfrei-
heit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen bestimmt 
sind, zulässig.
(2) Die Versammlungsleitung hat auf die Einhaltung der 
Abstandsregel nach § 2 hinzuwirken. Die zuständigen Behör-
den können weitere Auflagen, beispielsweise zur Einhaltung 
der Hygieneanforderungen nach § 4, festlegen.
(3) Versammlungen können verboten werden, sofern der 
Schutz vor Infektionen anderweitig, insbesondere durch Auf-
lagen, nicht erreicht werden kann.

§ 14
Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und  

Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen  
bei Todesfällen

(1) Abweichend von §§ 10 und 11 sind Veranstaltungen von 
Kirchen sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zur 
Religionsausübung zulässig. Wer eine religiöse Veranstaltung 
abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten, 
ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 6 zuvor zu erstel-
len und eine Datenverarbeitung nach § 7 durchzuführen. Es 
gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 8. Die Sätze 1 bis 
3 finden auf Veranstaltungen von Weltanschauungsgemein-
schaften entsprechende Anwendung.
(2) Abweichend von §§ 10 und 11 sind Bestattungen, Urnen-
beisetzungen und Totengebete zulässig. Wer eine solche Ver-
anstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 
einzuhalten. Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 8.

Abschnitt 4: Betriebsverbote und Infektionsschutzvor-
gaben für bestimmte Einrichtungen und Betriebe

§ 15
Betriebsuntersagungen und Einschränkungen 

von Einrichtungen

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird mit Ausnahme 
von Onlineangeboten für den Publikumsverkehr untersagt:

1. Vergnügungsstätten, einschließlich Spielhallen, Spielban-
ken und Wettvermittlungsstellen, mit Ausnahme von Wet-
tannahmestellen, sofern sie entsprechend § 16 Absatz 3 
Satz 4 betrieben werden,

2. Kunst- und Kultureinrichtungen, insbesondere Thea-
ter-, Opern- und Konzerthäuser, Museen, Galerien und 
Gedenkstätten sowie Kinos, mit Ausnahme von Autoki-
nos, -konzerten und -theatern; der Betrieb von Museen, 
Galerien und Gedenkstätten entsprechend § 16 Absatz 1 
ist gestattet,

3. Archive und Bibliotheken; der Betrieb entsprechend § 16 
Absatz 1 ist gestattet; Bibliotheken können hiervon bei der 
Abholung bestellter Medien und der Rückgabe von Medien 
im Rahmen des jeweiligen Hygienekonzepts abweichen,

4. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen; hiervon aus-
genommen sind Gruppen bis zu fünf Schülerinnen und 
Schülern, wobei Gesangs- und Blasinstrumentenunter-
richt nicht gestattet ist,

5. Reisebusse im touristischen Verkehr, Beherbergungsbe-
triebe und sonstige Einrichtungen, die Übernachtungs-
angebote gegen Entgelt anbieten, mit Ausnahme von 
notwendigen geschäftlichen oder dienstlichen Übernach-
tungen oder in besonderen Härtefällen,

6. Messe-, Ausstellungs- und Kongresszentren,
7. Freizeitparks, zoologische und botanische Gärten sowie 

sonstige Freizeiteinrichtungen, auch außerhalb geschlos-
sener Räume, einschließlich Ausflugsschifffahrt, Muse-
umsbahnen sowie touristischen Seilbahnen; der Betrieb 
von zoologischen und botanischen Gärten entsprechend 
§ 16 Absatz 1 ist gestattet,

8. öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten 
sowie Bolzplätze, mit Ausnahme einer Nutzung zu dienst-
lichen Zwecken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studi-
enbetrieb, Spitzen- oder Profisport,

9. Fitnessstudios, Yogastudios und vergleichbare Einrichtun-
gen, mit Ausnahme einer Nutzung zu dienstlichen Zwe-
cken, für den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, 
Spitzen- oder Profisport,

10. Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige 
Bäder sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang, mit 
Ausnahme einer Nutzung zu dienstlichen Zwecken, für 
den Reha-Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- 
oder Profisport, sowie für Anfängerschwimmkurse,

11. Saunen sowie vergleichbare Einrichtungen,
12. das Gastgewerbe, insbesondere Schank- und Speise-

wirtschaften, einschließlich Shisha- und Raucherbars 
und gastgewerbliche Einrichtungen im Sinne des § 25 
Absatz 2 Gaststättengesetz (GastG), mit Ausnahme des 
Außer-Haus-Verkaufs sowie von Abhol- und Lieferdiens-
ten; Bereiche zum Verzehr vor Ort sind zu schließen; eben-
falls ausgenommen ist die Verpflegung im Zusammenhang 
mit zulässigen Übernachtungsangeboten im Sinne von 
Nummer 5 und in Speisesälen in medizinischen oder pfle-
gerischen Einrichtungen,

13. Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien 
nach dem Akademiengesetz, mit Ausnahme der Ausgabe 
von Getränken und Speisen ausschließlich zum Mitneh-
men und des Außer-Haus-Verkaufs; Bereiche zum Verzehr 
vor Ort sind zu schließen; § 24 Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend,

14. Tiersalons, Tierfriseure und vergleichbare Einrichtungen 
der Tierpflege, mit Ausnahme von Tierpensionen; der 
Betrieb entsprechend § 16 Absatz 3 Satz 4 ist gestattet,

15. Tanzschulen, Ballettschulen und vergleichbare Einrichtun-
gen unabhängig von der Organisationsform oder Aner-
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kennung als Kunstschule, es sei denn die Nutzung erfolgt 
kontaktarm und durch bis zu fünf Personen aus zwei Haus-
halten,

16. Clubs und Diskotheken und
17. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen 

sowie jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes 
im Sinne von § 2 Absatz 3 des Prostituiertenschutzgeset-
zes.

(2) Betriebskantinen im Sinne des § 25 Absatz 1 GastG sind 
zum Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort zu schlie-
ßen. Die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Geträn-
ken ist zulässig, sofern der Verzehr auf dem Betriebsgelände 
in geeigneten Räumlichkeiten erfolgt. Satz 1 gilt nicht, wenn 
gewichtige Gründe dem Verzehr außerhalb der Betriebskan-
tine entgegenstehen; in diesen Fällen haben die Betreiber im 
Rahmen ihrer Hygienekonzepte insbesondere zu gewährleis-
ten, dass zwischen allen Besuchern der Mindestabstand von 
1,5 Metern durchgehend eingehalten wird und eine Mindest-
fläche von zehn Quadratmetern pro Besucher im Gastraum 
zur Verfügung steht.
(3) Der Präsenz-Studienbetrieb der Hochschulen und Akade-
mien nach dem Akademiengesetz wird ausgesetzt; digitale 
Formate und andere Fernlehrformate sind zulässig. Abwei-
chend von Satz 1 können vom Rektorat und der Akademie-
leitung Veranstaltungen in Präsenzform zugelassen werden, 
soweit diese zwingend notwendig und nicht durch Einsatz 
elektronischer Informations- und Kommunikationstechno-
logien oder andere Fernlehrformate ersetzbar sind, insbe-
sondere auch für Veranstaltungen für Studierende im ersten 
Semester und für Studierende, die unmittelbar vor dem Stu-
dienabschluss oder vor abschluss- relevanten Teilprüfungen 
stehen. Das Rektorat oder die Akademieleitung kann die Teil-
nahme in Präsenz insbesondere von der Vorlage eines Test-, 
Impf- oder Genesenennachweises im Sinne des § 5 abhängig 
machen. § 24 Absatz 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 16
Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte sowie 

Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

(1) Der Betrieb von Einzelhandel, Ladengeschäften und Märk-
ten, mit Ausnahme von Abholangeboten und Lieferdiensten 
einschließlich solcher des Online-Handels, ist ausschließlich 
nach vorheriger Vereinbarung von Einzelterminen gestattet, 
wobei pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche eine 
Kundin oder ein Kunde zulässig ist; bei den Einzelterminen 
sind fest begrenzte Zeiträume pro Kundin oder Kunde vorzu-
geben und es gilt die Pflicht zur Datenverarbeitung nach § 7 
(Click and Meet-Regelung).
(2) Von Absatz 1 ausgenommen sind:
1. der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, ein-

schließlich Direktvermarktern, Metzgereien, Bäckereien 
und Konditoreien,

2. Wochenmärkte im Sinne des § 67 GewO,
3. Ausgabestellen der Tafeln,
4. Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Sanitätshäuser, 

Orthopädieschuhtechniker, Hörakustiker, Optiker, Baby-
fachmärkte,

5. Tankstellen,
6. Poststellen und Paketdienste, Banken und Sparkassen 

sowie Reise- und Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf 
im öffentlichen Personenverkehr,

7. Reinigungen und Waschsalons,
8. der Buchhandel, Zeitschriften- und Zeitungsverkauf,
9. Verkaufsstätten für Tierbedarf und Futtermittelmärkte,
10. der Großhandel und

11. Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau- 
und Raiffeisenmärkte.

In den Fällen des Satzes 1 gilt für geschlossene Räume, dass 
die Anzahl der zeitgleich an- wesenden Kundinnen und Kun-
den in Abhängigkeit von der Größe der Verkaufsflächen wie 
folgt zu beschränken ist:
1. bei Verkaufsflächen, die kleiner als zehn Quadratmeter 

sind, auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden,
2. bei Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmeter insge-

samt und im Lebensmitteleinzelhandel auf höchstens eine 
Kundin oder einen Kunden je zehn Quadratmeter Verkaufs-
fläche,

3. bei Verkaufsflächen außerhalb des Lebensmitteleinzelhan-
dels von mehr als 800 Quadratmeter insgesamt auf einer 
Fläche von 800 Quadratmeter auf höchstens eine Kundin 
oder einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsflä-
che und auf der 800 Quadratmeter übersteigenden Flä-
che auf höchstens eine Kundin oder einen Kunden pro 
20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtverkaufsfläche 
maßgeblich.
(3) Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sorti-
mentsteile, deren Verkauf nicht nach Absatz 2 gestattet ist, 
verkauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil mindestens 
60 Prozent des Umsatzes beträgt. Diese Stellen dürfen dann 
alle Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkau-
fen. In allen anderen Fällen darf ausschließlich der erlaubte 
Sortimentsteil weiterhin verkauft werden, sofern durch eine 
räumliche Abtrennung zum verboten Sortimentsteil gewähr-
leistet ist, dass dessen Verkauf unterbleibt; Absatz 1 bleibt 
unberührt. Bei der Einrichtung von Abholangeboten haben 
die Betreiber im Rahmen ihrer Hygienekonzepte insbeson-
dere die Ausgabe von Waren kontaktarm und innerhalb fes-
ter Zeitfenster zu organisieren.
(4) Einzelhandelsbetrieben und Märkten ist die Durchführung 
besonderer Verkaufsaktionen, die einen verstärkten Zustrom 
von Menschenmengen erwarten lassen, untersagt.
(5) Der Betrieb von Einrichtungen des Handwerks und des 
Dienstleistungsgewerbes ein- schließlich Kraftfahrzeug-, 
Landmaschinen- und Fahrradwerkstätten sowie entsprechen-
den Ersatzteilverkaufsstellen bleibt zulässig, soweit er nicht 
nach anderen Vorschriften in oder aufgrund dieser Verordnung 
untersagt ist. In den Geschäftslokalen von Handwerkern und 
Dienstleistern ist der Verkauf von nicht mit handwerklichen 
Leistungen oder Dienstleistungen verbundenen Waren unter-
sagt; ausgenommen ist notwendiges Zubehör. In Geschäftslo-
kalen von Telefondienstleistern sind nur die Störungsannahme 
und -beseitigung sowie die Reparatur oder der Austausch 
defekter Geräte zulässig; der Verkauf von Waren, auch im 
Zusammenhang mit der Vermittlung von Dienstleistungsverträ-
gen, ist unzulässig. In den Fällen von Satz 2 und 3 gilt Absatz 
2 Satz 2 entsprechend; die Zulässigkeit des Warenverkaufs 
nach Absätzen 1 und 2 bleibt unberührt.

§ 17
Geltung der allgemeinen Infektionsschutzvorgaben für 

bestimmte Einrichtungen und Betriebe

(1) Wer die nachfolgend genannten Einrichtungen, Angebote 
und Aktivitäten betreibt oder anbietet, hat die Hygieneanforde-
rungen nach § 4 einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maß-
gabe von § 6 zuvor zu erstellen und eine Datenverarbeitung 
nach § 7 durchzuführen:
1. Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, 

Bibliotheken, Archive und Studierendenwerke,
2. Kunst- und Kultureinrichtungen einschließlich Museen, 
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Galerien, Kinos, Autokinos, - theater und -konzerte sowie 
zoologische und botanische Gärten und Gedenkstätten,

3. Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballettschulen,
4. Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe, Fach-

schulen für Sozialwesen, Schulen für Tätigkeiten im Ret-
tungsdienst und Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten 
der Pflege- und Gesundheitsfachberufe im Zuständigkeits-
bereich des Sozialministeriums,

5. Fahr-, Boots- und Flugschulen einschließlich der Abnahme 
der theoretischen und praktischen Prüfungen,

6. sonstige Bildungseinrichtungen und -angebote jeglicher 
Art einschließlich der Durchführung von Prüfungen, soweit 
nicht in § 24 Absatz 1 Nummer 1 aufgeführt,

7. Betriebe zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen wie 
Friseurbetriebe, Barbershops, Kosmetik-, Nagel-, Mas-
sage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie Physio- und 
Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege; soweit 
bei der Dienstleistung, dem Angebot oder der Aktivität eine 
medizinische Maske oder ein Atemschutz nicht oder nicht 
dauerhaft getragen werden kann, ist für die Inanspruch-
nahme der Dienstleistung die Vorlage eines Test-, Impf- 
oder Genesenennachweises im Sinne des § 5 der Kundin 
oder des Kunden erforderlich; dies gilt nicht für Physio- 
und Ergotherapie, Logopädie und Podologie sowie medi-
zinische Fußpflege,

8. öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten, Fit-
ness- und Yogastudios sowie ähnliche Einrichtungen,

9. Einzelhandelsbetriebe und Märkte im Sinne der §§ 66 
bis 68 GewO, mit Ausnahme der Anforderungen des § 7, 
soweit dies nicht nach § 16 Absatz 1 vorgeschrieben ist,

10. das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrich-
tungen und Leistungen im Sinne des § 25 GastG; bei gast-
gewerblichen Einrichtungen und Leistungen im Sinne des 
§ 25 Absatz 1 Satz 1 GastG muss die Datenverarbeitung 
nach § 7 nur bei externen Gästen vorgenommen werden,

11. Beherbergungsbetriebe und sonstige Einrichtungen, die 
Übernachtungsangebote gegen Entgelt anbieten, sowie 
Reisebusse im touristischen Verkehr,

12. Messen, Ausstellungen und Kongresse,
13. Vergnügungsstätten, einschließlich Spielhallen, Spielban-

ken, Wettvermittlungs- und Wettannahmestellen,
14. Sonnenstudios,
15. Tierpensionen sowie, mit Ausnahme der Anforderungen 

des § 7, Tiersalons, Tierfriseure und vergleichbare Einrich-
tungen der Tierpflege,

16. Saunen und ähnliche Einrichtungen,
17. Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige 

Bäder sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang und
18. Freizeitparks sowie sonstige Freizeiteinrichtungen, auch 

außerhalb geschlossener Räume, einschließlich Ausflugs-
schifffahrt, Museumsbahnen sowie touristischen Seilbah-
nen.

(2) Beim Betreiben oder Anbieten der Einrichtungen, Angebote 
und Aktivitäten nach Absatz 1 gilt ein Zutritts- und Teilnahme-
verbot nach § 8. Darüber hinaus sind die Arbeitsschutzanforde-
rungen nach § 9 einzuhalten. Absatz 1 sowie die Sätze 1 und 2 
gelten auch, wenn im Rahmen der Einrichtung, des Ange-
bots oder der Aktivität eine nach § 11 erlaubte  Veranstaltung 
durchgeführt wird. Ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 8 
gilt auch für die in § 3 Absatz 2 Nummern 1 und 5 genannten 
Verkehrsmittel, Bereiche und Einrichtungen. 
(3) Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 7 und 14 ist die 
Erbringung der Dienstleistung nur nach vorheriger Terminbu-
chung gestattet.

§ 18
Besondere Infektionsschutzvorgaben für Schlachtbetriebe 

und den Einsatz von Saisonarbeitskräften  
in der Landwirtschaft

(1) Die Beschäftigten von
1. Schlacht-, Zerlegungs-, Fleischverarbeitungs- und Wild-

bearbeitungsbetrieben sowie sonstigen Betrieben, die 
Lebensmittel aus unverarbeitetem Fleisch herstellen und 
behandeln, mit mehr als 30 Beschäftigten, soweit diese 
im Schlacht- und Zerlegebereich eingesetzt sind, und

2. landwirtschaftlichen Betrieben, einschließlich Sonderkul-
turbetrieben, mit mehr als 10 Saisonarbeiterinnen und 
Saisonarbeitern, im Zeitraum des Einsatzes von Saiso-
narbeitskräften,

haben sich vor der erstmaligen Tätigkeitsaufnahme einem 
COVID-19-Schnelltest im Sinne des § 5 Absatz 1 in Bezug 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu unterziehen. In 
den Fällen von Nummer 1 gilt für Beschäftigte von Betriebs-
stätten, die im Schlacht- und Zerlegebereich über mehr als 
100 Beschäftigte verfügen, für diese eine zusätzliche wöchent-
liche COVID-19-Schnelltestpflicht im Sinne des § 5 Absatz 
1. Von der Testpflicht der Sätze 1 und 2 ausgenommen sind 
geimpfte oder genesene Personen im Sinne des § 5 Absätze 
2 und 3. Die Test-, Impf- oder Genesenennachweise sind dem 
Betreiber jeweils auf Verlangen vorzulegen. Die Organisation 
und Finanzierung der Testung obliegt, soweit nicht anderwei-
tig gewährleistet, dem Betreiber.
(2) Betreiber der in Absatz 1 genannten Einrichtungen haben 
die Hygieneanforderungen nach § 4 einzuhalten und ein Hygi-
enekonzept nach Maßgabe von § 6 zu erstellen. In Betrieben 
nach Absatz 1 Nummer 2 gilt die Verpflichtung zum Tragen 
einer medizinischen Maske oder eines Atemschutzes außer-
halb von geschlossenen Räumen nicht. Für Betreiber der in 
Absatz 1 genannten Einrichtungen besteht abweichend von § 6 
Absatz 2 eine Vorlagepflicht des Hygienekonzepts bei dem 
örtlich zuständigen Gesundheitsamt. Soweit dieses Mängel 
feststellt, ist das Hygienekonzept umgehend nach den Vor-
gaben des Gesundheitsamtes anzupassen.
(3) Auf Antrag des Betreibers kann das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt Ausnahmen von den Testpflichten nach 
Absatz 1 für Beschäftigte eines Arbeitsbereichs zulassen, 
wenn der Betreiber im Rahmen eines spezifischen Hygie-
nekonzepts Gründe darlegt, die eine Abweichung vertretbar 
erscheinen lassen.
(4) Der Betreiber hat eine Verarbeitung der Daten von Beschäf-
tigten und Besuchern des Betriebs entsprechend § 7 durchzu-
führen. Im Falle des Absatzes 1 Nummer 2 sind ausschließlich 
die Daten von Beschäftigten zu verarbeiten. Es gilt ein Zutritts- 
und Teilnahmeverbot nach § 8 sowie für Personen, die sich 
weder den nach Absatz 1 vorgeschriebenen Testungen unter-
zogen haben, noch den Impf- oder Genesenennachweis vor-
legen.
(5) Die Arbeitsschutzanforderungen nach § 9 sind einzuhalten. 
Darüber hinaus hat der Betreiber der in Absatz 1 genannten 
Einrichtungen folgende Pflichten zu erfüllen:
1. Beschäftigte sind in einer ihnen verständlichen Sprache 

umfassend zu unterweisen, insbesondere mit Hinweis 
auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderun-
gen der Arbeitsabläufe und Vorgaben, sowie die typi-
schen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, 
namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und 
Geruchs- oder Geschmacksverlust,

2. Informationsweitergaben und Unterweisungen nach Satz 
2 Nummer 1 müssen vor dem ersten Tätigkeitsbeginn, 
danach mindestens quartalsweise und bei Neuerungen 
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unverzüglich schriftlich und mündlich erfolgen und doku-
mentiert werden,

3. Ausstattung aller Beschäftigen mit persönlicher Schutz-
ausrüstung und Unterweisung über deren richtige Anwen-
dung

§ 19
Schulen im Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums 

und des Ministeriums Ländlicher Raum

(1) Schulen im Sinne des § 17 Absatz 1 Nummer 4 sowie 
Schulen im Ressortbereich des Ministeriums Ländlicher Raum 
haben den in den Präsenzunterricht einbezogenen Schüle-
rinnen und Schülern sowie dem an den Einrichtungen in der 
Präsenz tätigen Personal in jeder Schulwoche zwei COVID-
19-Schnelltests im Sinne des § 5 Absatz 1 anzubieten; hier-
von ausgenommen sind geimpfte oder genesene Personen im 
Sinne des § 5 Absätze 2 und 3. Den Zeitpunkt und die Organi-
sation durchzuführender Testungen bestimmt die Schulleitung.
(2) Für Personen, die weder einen Testnachweis noch einen 
Impf- oder Genesenennachweis im Sinne des § 5 vorlegen, 
besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 8. Dieses  
besteht nicht
1. für die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen 

oder an für die Notengebung erforderlichen Leistungsfest-
stellungen,

2. für das kurzfristige Betreten des Schulgeländes, soweit 
dieses für die Teilnahme am Fernunterricht zwingend erfor-
derlich ist, oder

3. für das Betreten durch Dienstleister, das kurzfristig für 
den Betrieb der Schule erforderlich ist oder außerhalb der 
Betriebszeiten erfolgt.

In den Fällen von Satz 2 Nummer 1 hat die Schulleitung 
geeignete Maßnahmen zur Trennung der Personen ohne 
Nachweis im Sinne des § 5 von den übrigen Prüfungsteil-
nehmern vorzunehmen.

Teil 2 – Besondere Regelungen

Abschnitt 1: Grundsatz, Öffnungsstufen und  
Abweichungen

§ 20
Grundsatz

Die aufgrund der §§ 24 bis 26 erlassenen Rechtsverordnungen 
gehen sämtlichen Regelungen dieser Verordnung vor, sofern 
dort abweichende Regelungen getroffen werden. Abweichun-
gen von §§ 3, 10, § 11 Absatz 2, § 15 Absätze 1 und 2, § 19 
und § 21 sind nur zu- lässig, soweit sie weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen vorsehen.

§ 21
Öffnungsstufen, Abweichungen

(1) Mit dem Tag des Außerkrafttretens der Maßnahmen des § 
28b Absatz 1 IfSG gemäß § 28b Absatz 2 Satz 1 IfSG in einem 
Stadt- oder Landkreis gehen folgende Regelungen den ent-
sprechenden Regelungen dieser Verordnung vor (Öffnungs-
stufe 1):
1. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und § 15 Absatz 

1 Nummer 2 ist das Abhalten von Kulturveranstaltungen, 
insbesondere von Theater-, Opern- und Konzertauffüh-
rungen sowie Filmvorführungen, mit bis zu 100 Besuche-
rinnen und Besuchern im Freien gestattet,

2. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das Abhalten 
von Vortrags- und Informationsveranstaltungen mit bis zu 
100 Besucherinnen und Besuchern im Freien gestattet,

3. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das Abhalten von 
Kursen für Volkshochschulen und ähnliche Bildungsein-
richtungen für Gruppen von bis zu zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, mit Ausnahme von Tanz- und Sportkur-
sen, in geschlossenen Räumen gestattet; im Freien ist die 
Teilnahme von bis zu 20 Personen ohne Beschränkung 
des Kursangebots gestattet,

4. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 sind im Freien Muse-
umsführungen und touristische Veranstaltungen, insbe-
sondere Stadt- und Naturführungen, in Gruppen von bis 
zu 20 Personen gestattet,

5. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 sind Gre-
miensitzungen von juristischen Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts, rechtsfähigen und teilrechtsfähigen 
Gesellschaften und Gemeinschaften, Betriebsversamm-
lungen und Veranstaltungen der Tarifpartner, soweit nicht 
bereits von § 11 Absatz 5 erfasst, mit bis zu 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern im Freien und für Gruppen von 
bis zu zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern in geschlos-
senen Räumen allgemein gestattet,

6. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 sind Veran-
staltungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- 
oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, 
mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien 
und für Gruppen von bis zu zehn Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in geschlossenen Räumen allgemein gestattet,

7. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 ist der 
Nachhilfeunterricht für Gruppen von bis zu zehn Schüle-
rinnen und Schülern gestattet,

8. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Num-
mer 3 sind im Freien mit bis zu 100 Zuschauerinnen und 
Zuschauern Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und 
Profisports ohne Begrenzung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie des kontaktarmen Amateursports mit 
bis zu 20 Sportlerinnen und Sportlern gestattet,

9. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 2 ist der Betrieb 
von Galerien, Museen und Gedenkstätten allgemein 
gestattet,

10. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 3 ist der Betrieb 
von Archiven und Bibliotheken allgemein gestattet,

11. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 4 und 15 ist der 
Betrieb von Musik-, Kunst-, Tanz- und Jugendkunstschu-
len in Gruppen von bis zu zehn Schülerinnen und Schü-
lern gestattet; Gesangs- und Blasinstrumentenunterricht 
ist in Gruppen von bis zu fünf Schülerinnen und Schü-
lern gestattet; Tanz- und Ballettunterricht ist in Gruppen 
von bis zu zehn Schülerinnen und Schülern nur im Freien 
gestattet,

12. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 5 ist der Betrieb 
von Beherbergungsbetrieben und den weiteren dort 
genannten Einrichtungen allgemein gestattet; der Betrieb 
von Reisebussen im touristischen Verkehr ist mit der Maß-
gabe gestattet, dass sich der Start- und Zielort der Reise 
in einem Stadt- oder Landkreis befindet, in dem die Maß-
nahmen des § 28b Absatz 1 IfSG gemäß § 28b Absatz 2 
Satz 1 IfSG keine Anwendung finden, und eine Höchst-
besetzung des jeweiligen Reisebusses mit der Hälfte der 
regulär zulässigen Fahrgastzahlen erfolgt,

13. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist der Betrieb 
von zoologischen und botanischen Gärten allgemein 
gestattet; der Betrieb der Ausflugsschifffahrt sowie von 
Museums- und touristischen Seilbahnen ist mit der Maß-
gabe gestattet, dass sich der Start- und Zielort der Reise 
in einem Stadt- oder Landkreis befindet, in dem die Maß-
nahmen des § 28b Absatz 1 IfSG gemäß § 28b Absatz 2 
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Satz 1 IfSG keine Anwendung finden, und eine Höchst-
besetzung des jeweiligen Verkehrsmittels mit der Hälfte 
der regulär zulässigen Fahrgastzahlen erfolgt,

14. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist der Betrieb 
von Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleihen und 
sonstigen Freizeiteinrichtungen im Freien für die Nutzung 
in Gruppen von bis zu 20 Personen gleichzeitig gestattet; 
auf weitläufigen Freizeitaußenanlagen sind auch mehrere 
voneinander getrennte Personengruppen zulässig,

15. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 8 ist der Betrieb 
von Sportanlagen und Sportstätten sowie vergleichbaren 
Einrichtungen für den kontaktarmen Freizeit- und Amateur-
sport im Freien in Gruppen von bis zu 20 Personen gestat-
tet; dies gilt für den organisierten Vereinssport sowie den 
allgemeinen Hochschulsport auch außerhalb von Sportan-
lagen und Sportstätten; auf weitläufigen Außensportanla-
gen sind auch mehrere getrennt voneinander Freizeit- und 
Amateursport treibende Personengruppen zulässig,

16. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 10 ist der Betrieb 
der Außenbereiche von Schwimm-, Thermal- und Spaß-
bädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen mit kont-
rolliertem Zugang allgemein gestattet,

17. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 12 ist der Betrieb 
des Gastgewerbes, insbesondere der Schank- und Spei-
sewirtschaften, einschließlich Shisha- und Raucherbars 
und der gastgewerblichen Einrichtungen im Sinne des § 25 
Absatz 2 GastG, mit   Begrenzung der Anzahl der zeit-
gleich anwesenden Kundinnen und Kunden auf eine Per-
son je 2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche 
innerhalb geschlossener Räume und ohne Beschränkung 
der Anzahl der Kundinnen und Kunden auf zugehörigen 
Außenflächen gestattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 
21 Uhr erlaubt und die Plätze sind so anzuordnen, dass 
ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den an 
unterschiedlichen Tischen sitzenden Personen gewährleis-
tet ist; das Rauchen ist nur im Freien gestattet,

18. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 14 ist der Betrieb 
von Tiersalons, Tierfriseuren und vergleichbaren Einrich-
tungen der Tierpflege allgemein gestattet,

19. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 13 und § 15 
Absatz 2 ist der Betrieb von Mensen, Cafeterien an Hoch-
schulen und Akademien nach dem Akademiengesetz 
sowie Betriebskantinen im Sinne des § 25 Absatz 1 GastG 
allgemein gestattet; die Betreiber haben im Rahmen ihrer 
Hygienekonzepte eine Personenbegrenzung so umzuset-
zen, dass zwischen allen Besuchern der Mindestabstand 
von 1,5 Metern durchgehend eingehalten werden kann, 
und

20. ergänzend zu § 15 Absatz 3 Satz 2 können vom Rektorat 
und der Akademieleitung Veranstaltungen in Präsenzform 
im Freien mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sowie unter der Voraussetzung einer Voranmeldung und 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Ler-
nenden der Zugang zu Lernplätzen, einschließlich Lern-
gruppen bis zu zehn Personen, zugelassen werden; die 
Regelungen für Bibliotheken bleiben im Übrigen unbe-
rührt; die Hochschule kann den Zugang zu Lernplätzen 
der Bibliotheken von der Voranmeldung nach Halbsatz 1 
ausnehmen.

Soweit in Satz 1 keine Flächen- oder Personenbegrenzung 
geregelt ist, ist die Anzahl der zeitgleich anwesenden Besu-
cherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
oder Kundinnen und Kunden auf eine Person je 20 angefan-
gene Quadratmeter der für den Publikumsverkehr vorgese-
henen Fläche begrenzt.

(2) Unterschreitet in einem Stadt- oder Landkreis, in dem die 
Regelungen des Absatzes 1 bereits Anwendung finden, an 14 
aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den 
Schwellenwert von 100 und besteht eine sinkende Tendenz im 
Sinne des Absatzes 7, gehen ab dem Inkrafttreten nach Absatz 
9 zusätzlich zu Absatz 1 folgende Regelungen den entspre-
chenden Regelungen dieser Verordnung vor (Öffnungsstufe 2):
1. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und § 15 Absatz 

1 Nummer 2 ist das Abhalten von Kulturveranstaltungen, 
insbesondere von Theater-, Opern- und Konzertaufführun-
gen sowie Filmvorführungen, mit bis zu 250 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern im Freien oder 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern innerhalb geschlossener Räume gestat-
tet,

2. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das Abhalten 
von Vortrags- und Informationsveranstaltungen mit bis 
zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien oder 
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb geschlos-
sener Räume gestattet,

3. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 sind Museumsfüh-
rungen und touristische Veranstaltungen in geschlosse-
nen Räumen, insbesondere geführte Besichtigungen, in 
Gruppen von bis zu 20 Personen gestattet,

4. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das Abhalten 
von Kursen für Volkshochschulen und ähnliche Bildungs-
einrichtungen für Gruppen von bis zu 20 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gestattet,

5. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 sind Gre-
miensitzungen von juristischen Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts, rechtsfähigen und teilrechtsfä-
higen Gesellschaften und Gemeinschaften, Betriebsver-
sammlungen und Veranstaltungen der Tarifpartner, soweit 
nicht bereits von § 11 Absatz 5 erfasst, mit bis zu 250 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern im Freien und mit bis zu 
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in geschlossenen 
Räumen allgemein gestattet,

6. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 sind Veran-
staltungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- 
oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, 
mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien 
und mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
geschlossenen Räumen allgemein gestattet,

7. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Num-
mer 3 sind Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen 
Amateursports sowie des Spitzen- und Profisports ohne 
Begrenzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und mit 
bis zu 250 Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien oder 
100 Zuschauerinnen und Zuschauern innerhalb geschlos-
sener Räume gestattet,

8. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 1 ist der Betrieb 
von Vergnügungsstätten, Spielhallen, Spielbanken und 
Wettvermittlungsstellen mit Begrenzung der Anzahl der 
zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kunden auf eine 
Person je 2,5 angefangene Quadratmeter der für den Pub-
likumsverkehr vorgesehenen Fläche innerhalb geschlos-
sener Räume gestattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 
22 Uhr erlaubt und die Plätze sind so anzuordnen, dass 
ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den an 
unterschiedlichen Spielautomaten oder Tischen befindli-
chen Personen gewährleistet ist; das Rauchen ist nur im 
Freien gestattet,

9. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 4 und 15 ist der 
Betrieb von Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Bal-
lettschulen und vergleichbaren Einrichtungen für Gruppen 
von 20 Schülerinnen und Schülern gestattet,
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10. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 6 ist der Betrieb 
von Messe-, Ausstellungs- und Kongresszentren allge-
mein gestattet,

11. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 8 und 9 ist der 
Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten sowie Fit-
ness- und Yogastudios sowie vergleichbarer Einrichtungen 
für den kontaktarmen Freizeit- und Amateursport allge-
mein gestattet; dies gilt für den organisierten Vereinssport 
sowie den allgemeinen Hochschulsport auch außerhalb 
von Sportanlagen und Sportstätten,

12. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 10 und 11 ist 
der Betrieb von Bädern, Saunen und vergleichbaren Ein-
richtungen im Zusammenhang mit nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 12 zulässigen Übernachtungen gestattet,

13. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 10 und 11 ist 
der Betrieb von Saunen und ähnlichen Einrichtungen für 
Gruppen von bis zu 10 Personen, sowie von Bädern all-
gemein gestattet,

14. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 12 ist der Betrieb 
des Gastgewerbes, insbesondere der Schank- und Spei-
sewirtschaften, einschließlich Shisha- und Raucherbars 
und der gastgewerblichen Einrichtungen im Sinne des § 25 
Absatz 2 GastG, mit Begrenzung der Anzahl der zeitgleich 
anwesenden Kundinnen und Kunden auf eine Person je 
2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche innerhalb 
geschlossener Räume und ohne Beschränkung der Anzahl 
der Kundinnen und Kunden auf zugehörigen Außenflächen 
gestattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 22 Uhr erlaubt 
und die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den an unterschiedlichen 
Tischen sitzenden Personen gewährleistet ist; das Rau-
chen ist nur im Freien gestattet und

15. ergänzend zu § 15 Absatz 3 Satz 2 kann das Abhalten von 
Veranstaltungen in Präsenzform mit bis zu 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern vom Rektorat und der Akade-
mieleitung zugelassen werden.

Soweit in Satz 1 keine Personenbegrenzung geregelt ist, ist 
die Anzahl der zeitgleich anwesenden Besucherinnen und 
Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Kundinnen 
und Kunden auf eine Person je 20 angefangene Quadratmeter 
der für den Publikumsverkehr vorgesehenen Fläche begrenzt.
(3) Unterschreitet in einem Stadt- oder Landkreis, in dem die 
Regelungen des Absatzes 2 bereits Anwendung finden, an 
weiteren 14 aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-In-
zidenz den Schwellenwert von 100 und besteht eine sinkende 
Tendenz im Sinne des Absatzes 7, gehen ab dem Inkrafttreten 
nach Absatz 9 zusätzlich zu den Absätzen 1 und 2 folgende 
Regelungen den entsprechenden Regelungen dieser Verord-
nung vor (Öffnungsstufe 3):
1. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und § 15 Absatz 

1 Nummer 2 ist das Abhalten von Kulturveranstaltungen, 
insbesondere von Theater-, Opern- und Konzertaufführun-
gen sowie Filmvorführungen, mit bis zu 500 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern im Freien oder 250 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern innerhalb geschlossener Räume gestat-
tet,

2. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das Abhalten 
von Vortrags- und Informationsveranstaltungen mit bis 
zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien oder 
250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb geschlos-
sener Räume gestattet,

3. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 sind Gre-
miensitzungen von juristischen Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts, rechtsfähigen und teilrechtsfähigen 
Gesellschaften und Gemeinschaften, Betriebsversamm-

lungen und Veranstaltungen der Tarifpartner, soweit nicht 
bereits von § 11 Absatz 5 erfasst, mit bis zu 500 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern im Freien und mit bis zu 250 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in geschlossenen Räu-
men allgemein gestattet,

4. ergänzend zu § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 sind Veran-
staltungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- 
oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen, 
mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien 
und mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
geschlossenen Räumen allgemein gestattet,

5. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Num-
mer 3 sind Wettkampfveranstaltungen des Amateur-, Profi- 
und Spitzensports ohne Begrenzung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und mit bis zu 500 Zuschauerinnen und 
Zuschauern im Freien oder 250 Zuschauerinnen und 
Zuschauern innerhalb geschlossener Räume gestattet,

6. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 1 ist der Betrieb 
von Vergnügungsstätten, Spielhallen, Spielbanken und 
Wettvermittlungsstellen mit Begrenzung der Anzahl der 
zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kunden auf eine 
Person je 2,5 angefangene Quadratmeter der für den Pub-
likumsverkehr vorgesehenen Fläche innerhalb geschlos-
sener Räume gestattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 1 
Uhr erlaubt und die Plätze sind so anzuordnen, dass ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den sich an 
unterschiedlichen Spielautomaten oder Tischen befindli-
chen Personen gewährleistet ist; das Rauchen ist nur im 
Freien gestattet,

7. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 6 ist der Betrieb 
von Messe-, Ausstellungs- und Kongresszentren allge-
mein gestattet,

8. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist der Betrieb 
von Freizeitparks und sonstigen Freizeiteinrichtungen all-
gemein gestattet,

9. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 8 und 9 ist der 
Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten sowie Fitness- 
und Yogastudios sowie vergleichbarer Einrichtungen für 
den Freizeit- und Amateursport allgemein gestattet; dies 
gilt für den organisierten Vereinssport sowie den allge-
meinen Hochschulsport auch außerhalb von Sportanla-
gen und Sportstätten,

10. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 10 ist der Betrieb 
von Bädern allgemein gestattet,

11. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 11 ist der Betrieb 
von Saunen sowie vergleichbaren Einrichtungen allgemein 
gestattet,

12. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 12 ist der Betrieb 
des Gastgewerbes, insbesondere der Schank- und Spei-
sewirtschaften, einschließlich Shisha- und Raucherbars 
und der gastgewerblichen Einrichtungen im Sinne des § 25 
Absatz 2 GastG, mit Begrenzung der Anzahl der zeitgleich 
anwesenden Kundinnen und Kunden auf eine Person je 
2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche innerhalb 
geschlossener Räume und ohne Beschränkung der Anzahl 
der Kundinnen und Kunden auf zugehörigen Außenflächen 
gestattet; der Betrieb ist zwischen 6 und 1 Uhr erlaubt und 
die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern zwischen den an unterschiedlichen 
Tischen sitzenden Personen gewährleistet ist; das Rau-
chen ist nur im Freien gestattet und

13. ergänzend zu § 15 Absatz 3 Satz 2 kann das Abhalten von 
Veranstaltungen in Präsenzform mit bis zu 250 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern vom Rektorat und der Akade-
mieleitung zugelassen werden.
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Soweit in Satz 1 keine Personenbegrenzung geregelt ist, ist die 
Anzahl der zeitgleich anwesenden Besucherinnen und Besu-
cher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Kundinnen und 
Kunden auf eine Person je zehn angefangene Quadratmeter 
der für den Publikumsverkehr vorgesehenen Fläche begrenzt.
(4) Im Falle der Öffnungsstufen 1 bis 3 gilt für Einzelhandels-
betriebe, Ladengeschäfte und Märkte im Sinne der §§ 66 
und 68 GewO, dass im Rahmen der Click and Meet-Rege-
lung des § 16 Absatz 1 statt einer Kundin oder einem Kun-
den je 40 angefangene Quadratmeter Verkaufsfläche jeweils 
zwei Kundinnen und Kunden ohne vorherige Terminbuchung 
zulässig sind, sofern diese einen Test-, Impf- oder Genese-
nennachweis im Sinne des § 5 vorlegen.
(5) Unterschreitet in einem Stadt- oder Landkreis an fünf aufein-
ander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwel-
lenwert von 50, so gilt ab dem Inkrafttreten nach Absatz 9, 
dass
1. abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für 

Ansammlungen, private Zusammenkünfte und private Ver-
anstaltungen eine Begrenzung auf maximal zehn Personen 
aus drei Haushalten gilt; Kinder der jeweiligen Haushalte 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zählen dabei 
nicht mit; zusätzlich dürfen bis zu fünf weitere Kinder bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres aus beliebig vielen 
Haushalten hinzukommen,

2. der Betrieb von Einzelhandel, Ladengeschäften und Märk-
ten im Sinne der §§ 66 und 68 GewO allgemein gestattet 
ist; § 16 Absätze 1, 3 und Absatz 5 Sätze 2 und 3 finden 
keine Anwendung; § 16 Absatz 2 Sätze 2 und 3 und Absatz 
4 bleibt unberührt,

3. der Betrieb von Bibliotheken, Archiven, Museen, Galerien, 
zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstät-
ten abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 2, 3 und 7 
allgemein gestattet ist; § 16 Absatz 1 findet keine entspre-
chende Anwendung.

Satz 1 gilt ab dem Inkrafttreten nach Absatz 9 nicht mehr, 
wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Stadt- oder Land-
kreis seit drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellen-
wert von 50 überschreitet. In den Fällen des Satzes 1 kommt 
ab dem Inkrafttreten nach Absatz 9 abweichend von den Vor-
aussetzungen der Absätze 2 und 3 die Öffnungsstufe 3 zur 
Anwendung; in diesem Fall richtet sich das Außerkrafttreten 
der Öffnungsstufe 3 nach den Absätzen 6 und 7.
(5a) Unterschreitet in einem Stadt- oder Landkreis an fünf 
aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den 
Schwellenwert von 35, so gilt ab dem Inkrafttreten nach Absatz 
9, dass
1. bei Zutritt zu oder Teilnahme an den in den Absätzen 1 

bis 3 und in Nummern 3 und 4 genannten Veranstaltun-
gen, Angeboten und Einrichtungen keine Pflicht zur Vor-
lage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises gemäß 
Absatz 8 Satz 1 gilt, soweit diese ausschließlich im Freien 
stattfinden,

2. abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1, mit der Ausnahme 
von Tanzveranstaltungen, Feiern in gastgewerblichen Ein-
richtungen im Sinne des § 15 Absatz 1 Nummer 12 mit 
bis zu 50 Personen, die einen Test-, Impf- oder Genese-
nennachweis gemäß Absatz 8 Satz 1 vorlegen, gestattet 
sind,

3. abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 6 der Betrieb von 
Messe-, Ausstellungs- und Kongresszentren mit einer Flä-
chenbegrenzung von sieben Quadratmetern pro Besuche-
rin oder Besucher gestattet ist und

4. abweichend von Absatz 3 Nummern 1 bis 5 im Freien bis 
zu 750 Personen der dort genannten Personengruppen 
zulässig sind.

Satz 1 gilt ab dem Inkrafttreten nach Absatz 9 nicht mehr, 
wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Stadt- oder Landkreis 
seit drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 
35 überschreitet.
(6) Besteht in den Fällen der Absätze 2 und 3 in einem Stadt- 
oder Landkreis eine steigende Tendenz, gelten ab dem Inkraft-
treten nach Absatz 9 die Regelungen der jeweils niedrigeren 
Öffnungsstufe.
(7) Eine sinkende Tendenz im Sinne der Absätze 2 und 3 
liegt vor, wenn innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen 
seit dem ersten Tag der jeweiligen Öffnungsstufe die Sie-
ben-Tage-Inzidenz durchschnittlich unter der Sieben-Tage-In-
zidenz des ersten Tages der jeweiligen Öffnungsstufe liegt. 
Eine steigende Tendenz liegt vor, wenn innerhalb von 14 auf-
einanderfolgenden Tagen seit dem ersten Tag der jeweiligen 
Öffnungsstufe die Sieben-Tage-Inzidenz durchschnittlich über 
der Sieben-Tage-Inzidenz des ersten Tages der jeweiligen Öff-
nungsstufe liegt; überschreitet hierbei die Sieben-Tage-Inzi-
denz den Schwellenwert von 50 nicht, gilt die Tendenz nicht 
als steigend. Nach dem Eintritt der Öffnungsstufen 2 oder 3 hat 
die Überprüfung der Tendenzen vierzehntäglich zu erfolgen.
(8) Der Zutritt zu den in den Absätzen 1 bis 3 und Absatz 5a 
Nummer 2 genannten Einrichtungen, Betrieben und Veran-
staltungen oder die Teilnahme an Angeboten oder Aktivitäten 
nach den Absätzen 1 bis 3 ist nur nach Vorlage eines Test-, 
Impf- oder Genesenennachweises im Sinne des § 5 zulässig; 
es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 8. Anbieter 
und Betreiber sind zur Überprüfung der Nachweise verpflich-
tet. Für Schülerinnen und Schüler ist die Vorlage eines von ihrer 
Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stun-
den zurückliegt, ausreichend. Für Beherbergungsbetriebe und 
sonstige Einrichtungen, die Übernachtungsangebote gegen 
Entgelt anbieten, ist die Vorlage des Impf- oder Genesenen-
nachweises einmalig oder des Testnachweises nach Satz 1 alle 
drei Tage während der Aufenthaltsdauer ausreichend; soweit 
bei einem Genesenennachweis nach § 2 Nummer 5 SchAus-
nahmV der Zeitraum von sechs Monaten während des Auf-
enthalts ab- läuft, gilt Halbsatz 1 Variante 3 entsprechend.
(9) In den Fällen des Absatz 1 Satz 3 und der Absätze 2 bis 6 
macht das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich ortsüb-
lich bekannt, dass die Voraussetzungen der jeweiligen Absätze 
1 bis 6 eingetreten sind, nachdem dies aufgrund der durch 
das Robert-Koch-Institut veröffentlichten Sieben-Tage-In-
zidenz jeweils erkennbar wurde. In diesen Fällen treten die 
Rechtswirkungen jeweils am nächsten Tag nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung ein.
(9a) Für die Zählung der nach Absatz 5 Satz 3 und Absatz 5a 
Satz 1 maßgeblichen Tage werden die fünf vor dem 7. Juni 
2021 liegenden Tage mitgezählt; in diesem Fall macht die 
zuständige Behörde am 6. Juni 2021 bekannt, dass die jewei-
ligen Rechtswirkungen der Regelungen des Absatzes 5 Satz 
3 oder des Absatzes 5a Satz 1 am 7. Juni 2021 eintreten.
(10) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund 
im Einzelfall Abweichungen von den durch diese Verordnung 
oder aufgrund dieser Verordnung aufgestellten Vorgaben 
zulassen.
(11) Im Einvernehmen mit dem Sozialministerium können die 
zuständigen Behörden Modellvorhaben zulassen. Soweit 
sich Modellvorhaben nach Bewertung des Sozialministeri-
ums bewährt haben, kann dieses weitere vergleichbare Vor-
haben auf Antrag zulassen.
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Abschnitt 2: Weitergehende Maßnahmen, 
Ergänzungen zu § 28b IfSG

§ 22
Weitergehende Maßnahmen

(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von 
dieser Verordnung und aufgrund dieser Verordnung erlasse-
nen Rechtsverordnungen unberührt.
(2) Der Ausschank und Konsum von Alkohol ist auf von den 
zuständigen Behörden festgelegten öffentlichen Plätzen ver-
boten.
(3) Das Sozialministerium kann den zuständigen Behörden im 
Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht Weisungen für ergän-
zende regionale Maßnahmen bei außergewöhnlich starkem 
Infektionsgeschehen (Hotspotstrategie) erteilen.

§ 23
Ergänzungen zu § 28b IfSG

Die ortsübliche Bekanntmachung des Tages, ab dem die Maß-
nahmen nach § 28b Absätze 1 und 3 IfSG gelten oder nicht 
mehr gelten, erfolgt durch das zuständige Gesundheitsamt. 
Im Fall von deren Geltung gilt zusätzlich zu § 28b Absätze 1 
und 3 IfSG, dass
1. praktische Ausbildungsanteile bei Angeboten der beruf-

lichen Bildung an Berufsbildungseinrichtungen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), 
die nur in besonders ausgestatteten Räumlichkeiten oder 
Lernumgebungen mit Praxisbezug durchgeführt werden 
können, von der Beschränkung auf Wechselunterricht 
nach § 28b Absatz 3 Satz 2 IfSG befreit sind,

2. praktische Ausbildungsanteile bei Angeboten der beruf-
lichen Bildung an Berufsbildungseinrichtungen nach § 2 
Absatz 1 Nummer 3 BBiG, an außerschulischen Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtun-
gen, die nur in besonders ausgestatteten Räumlichkeiten 
oder Lernumgebungen mit Praxisbezug durchgeführt wer-
den können, von der Untersagung des Präsenzunterrichts 
nach § 28b Absatz 3 Satz 3 IfSG ausgenommen sind,

3. die Durchführung von Veranstaltungen für Studierende, die 
unmittelbar vor dem Studienabschluss oder vor abschluss-
relevanten Teilprüfungen stehen, und praktische Ausbil-
dungsanteile an Hochschulen von der Untersagung nach 
§ 28b Absatz 3 Satz 3 IfSG ausgenommen sind,

4. an Einrichtungen nach § 17 Absatz 1 Nummer 4 und ent-
sprechenden Bildungsgängen an beruflichen Schulen in 
der Ressortzuständigkeit des Kultusministeriums und des 
Ministeriums Ländlicher Raum Abschlussklassen, Prü-
fungsvorbereitungen und praktischer Unterricht, der nur 
in besonders ausgestatteten Räumlichkeiten oder Ler-
numgebungen mit Praxisbezug stattfinden kann, von der 
Beschränkung auf Wechselunterricht nach § 28b Absatz 3 
Satz 2 IfSG und der Untersagung des Präsenzunterrichts 
nach § 28b Absatz 3 Satz 3 IfSG befreit sind,

5. die Durchführung von Veranstaltungen zur Prüfungsvor-
bereitung im Bereich der allgemeinen Weiterbildung von 
der Untersagung nach § 28b Absatz 3 Satz 3 IfSG aus-
genommen ist,

6. bei Veranstaltungen im Sinne des § 14 Absätze 1 und 2 
der Gemeindegesang in geschlossenen Räumen unter-
sagt ist und

7. im Fall von § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 IfSG auch 
mehrere getrennt voneinander Amateur- und Freizeitsport 
treibende Personengruppen auf weitläufigen Außensport-
anlagen zulässig sind.

Weitergehende Regelungen dieser Verordnung sowie auf-
grund dieser Verordnung bleiben von § 28b Absätze 1 und 3 
IfSG unberührt.

Abschnitt 3: Verordnungsermächtigungen

§ 24
Verordnungsermächtigungen zu Einrichtungen, Betrieben, 

Angeboten und Aktivitäten

(1) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung für
1. den Betrieb von Schulen in seiner Ressortzuständigkeit, 

Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule und 
der flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an 
der Schule, Kindertageseinrichtungen, Grundschulförder-
klassen, Schulkindergärten und Kindertagespflegestellen 
und

2. Veranstaltungen nach § 14
zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedingun-
gen, Anforderungen und sonstige ausführende Regelungen, 
insbesondere Hygienevorgaben, Obergrenzen der Personen-
zahl, Betriebsuntersagungen, Modalitäten einer Notbetreuung 
und Anforderungen für eine Wiederaufnahme des Betriebs 
festzulegen.
(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 
IfSG ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Sozialministerium 
durch Rechtsverordnung für den Betrieb von
1. Hochschulen, Akademien nach dem Akademiengesetz, 

Bibliotheken und Archiven,
2. Studierendenwerken und
3. Kunst- und Kultureinrichtungen, soweit nicht in Nummer 

1 und Absatz 5 aufgeführt, sowie Kinos
zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedin-
gungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, 
festzulegen. Satz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung auf die 
Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich des 
Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-Würt-
temberg sowie die Hochschule für Rechtspflege Schwet-
zingen. Für die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg 
einschließlich des Präsidiums Bildung der Hochschule für 
Polizei Baden-Württemberg können vom Innenministerium 
und für die Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen vom 
Justizministerium die für den Ausbildungs-, Studien- und 
Fortbildungsbetrieb und die Vorbereitung und Durchführung 
von Prüfungen sowie für das Einstellungsverfahren erforder-
lichen Ausnahmen von den Beschränkungen dieser Verord-
nung zugelassen werden.
(3) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung für den Betrieb von
1. Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-

gen, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken,
2. Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstüt-

zungsbedarf oder mit Behinderungen,
3. Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe,
4. ambulant betreuten Wohnprojekten der Wohnungslosen-

hilfe sowie von einem Anbieter verantworteten ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teil-
habe- und Pflegegesetz,

5. Betreuungs- und Unterstützungsangeboten im Vor- und 
Umfeld von Pflege,

6. Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugend-
sozialarbeit gemäß §§ 11 und 13 SGB VIII, der Förderung 
der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII und der 
Frühen Hilfen,

7. Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und 
Fachschulen für Sozialwesen in seiner Ressortzuständigkeit,
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8. Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und 
Gesundheitsfachberufe sowie

9. Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst
zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedin-
gungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorga-
ben, festzulegen.
(4) Das Justizministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung zum Schutz vor einer Infek-
tion mit dem Coronavirus

1. für den Betrieb von Landeserstaufnahmeeinrichtungen 
Bedingungen und Anforderungen, insbesondere auch 
Hygienevorgaben,

2. die Absonderung von Personen, die in eine Landeserst-
aufnahmeeinrichtung neu oder nach längerer Abwesen-
heit aufgenommen werden,

festzulegen.
(5) Das Kultusministerium und das Sozialministerium wer-
den gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame 
Rechtsverordnung für den Betrieb von
1. öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, 

Fitnessstudios und Yogastudios und der Durchführung 
sportlicher Wettkämpfe sowie Tanzschulen und ähnlichen 
Einrichtungen,

2. Bädern einschließlich Saunen und Badeseen mit kontrol-
liertem Zugang sowie

3. Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen 
sowie für entsprechende Angebote im Sinne des § 17 
Absatz 1 Nummer 6 in der Ressortzuständigkeit des Kul-
tusministeriums

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedin-
gungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorga-
ben, festzulegen.
(6) Das Verkehrsministerium und das Sozialministerium wer-
den gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame 
Rechtsverordnung für
1. den öffentlichen und touristischen Personenverkehr im 

Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer 1 einschließlich gastge-
werblicher Leistungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 2 
GastG und

2. die theoretische und praktische Fahr-, Boots- und Flugaus-
bildung, die theoretischen und praktischen Prüfungen 
sowie die praktischen Ausbildungsinhalte der Aus- und 
Weiterbildung der amtlich anerkannten Sachverständigen 
und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeug-, Boots- 
und Flugverkehr sowie weitere Angebote der Fahrschu-
len, die sich unmittelbar aus der Fahrerlaubnis-Verordnung 
oder dem Straßenverkehrsgesetz ergeben,

zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedin-
gungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorga-
ben, festzulegen.
(7) Das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium wer-
den gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame 
Rechtsverordnung für
1. den Einzelhandel,
2. das Beherbergungsgewerbe,
3. das Gastgewerbe einschließlich gastgewerblicher Einrich-

tungen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
GastG,

4. Messen, Ausstellungen sowie Kongresse,
5. das Handwerk,
6. Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel-, Tattoo- 

und Piercingstudios, medizinische und nicht medizinische 
Fußpflegeeinrichtungen,

7. Vergnügungsstätten,

8. Freizeitparks, einschließlich solcher, die als Reisegewerbe 
im Sinne des § 55 Absatz 1 GewO betrieben werden, und

9. Märkte im Sinne der §§ 66 bis 68 GewO
zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus Bedin-
gungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorga-
ben, festzulegen.
(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Minis-
terium durch Rechtsverordnung für sonstige Einrichtungen, 
Betriebe, Angebote und Aktivitäten, die nicht in dieser Vor-
schrift gesondert geregelt sind, zum Schutz vor einer Infek-
tion mit dem Coronavirus Bedingungen und Anforderungen, 
insbesondere Hygienevorgaben, festzulegen.

§ 25
Verordnungsermächtigungen zu Absonderungspflichten

Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Regelungen zu Absonderungspflich-
ten und damit im Zusammenhang stehenden weiteren Pflich-
ten und Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu 
erlassen, insbesondere
1. die Absonderung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, 

Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern, in geeigne-
ter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG,

2. die Pflicht von haushaltsangehörigen Personen von Kon-
taktpersonen positiv auf das Coronavirus getesteter Per-
sonen sowie von mittels Selbsttest positiv getesteter 
Personen, sich einem PCR- oder Schnelltest zu unterzie-
hen, gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG,

sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich weite-
rer Anordnungen hierzu vorzuschreiben.

§ 26
Verordnungsermächtigungen zur Verarbeitung  

personenbezogener Daten

Das Sozialministerium und das Innenministerium werden 
gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame 
Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspo-
lizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit 
dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist
1. zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivoll-

zugsdienstes sowie der Beschäftigten der Ortspolizeibe-
hörden vor Ansteckung bei Einsätzen,

2. zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und zum 
Vollzug von Maßnahmen nach dem IfSG,

3. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten nach dem IfSG und auf seiner Grundlage ergangener 
Rechtsverordnungen und

4. zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie 
der Erforderlichkeit einer isolierten Unterbringung in 
Gewahrsamseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten.

Teil 3 – Ordnungswidrigkeiten, Schlussvorschriften

§ 27
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 IfSG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Absatz 2 zu anderen Personen den Mindest-

abstand von 1,5 Metern nicht einhält,
2. entgegen § 3 Absatz 2 oder § 12 Absatz 5 Satz 2 keine 

oder eine nicht deren Anforderungen entsprechende medi-
zinische Maske und keinen oder einen nicht deren Anfor-
derungen entsprechenden Atemschutz trägt,
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3. entgegen § 7 Absatz 3 als Anwesende oder Anwesender 
unzutreffende Angaben zu Vorname, Nachname, Anschrift, 
Datum der Anwesenheit oder Telefonnummer macht,

4. sich entgegen § 10 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 21 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, an einer Ansammlung, priva-
ten Zusammenkunft oder privaten Veranstaltung beteiligt,

5. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1, § 14 Absatz 1 Satz 2 oder 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 eine Veranstaltung abhält,

6. einem Zutritts- oder Teilnahmeverbot nach § 11 Absatz 1 
Satz 2, § 12 Absatz 4, § 14 Absatz 1 Satz 3, § 14 Absatz 2 
Satz 3 oder § 17 Absatz 2 Sätze 1 oder 4, § 18 Absatz 4 
Satz 3 oder § 21 Absatz 8 Satz 1 zuwiderhandelt,

7. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3, § 17 Absatz 2 Satz 2 oder 
§ 18 Absatz 5 Satz 1 Arbeitsschutzanforderungen nicht 
einhält,

8. entgegen § 11 Absatz 2 Sätze 1 bis3, auch in Verbindung 
mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 8, § 21 Absatz 2 
Satz 1 Nummern 1 bis 7, § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummern 
1 bis 5 oder § 21 Absatz 5a Satz 1 Nummern 2 oder 4, 
oder entgegen § 11 Absatz 3 Nummer 3, auch in Verbin-
dung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8, § 21 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 7, § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 oder § 
21 Absatz 5a Satz 1 Nummer 4, eine Veranstaltung abhält,

9. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 nicht auf die Einhaltung 
der Abstandsregel hinwirkt,

10. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 2 oder § 18 Absatz 4 Satz 1 
einer Pflicht zur Datenverarbeitung nicht nachkommt,

11. entgegen § 15 Absätze 1 oder 2, auch in Verbindung mit 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 9 bis 19 und § 21 
Absatz 1 Satz 2, § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 und 8 
bis 14 und § 21 Absatz 2 Satz 2, § 21 Absatz 3 Satz 1 Num-
mern 1 und 6 bis 12 und § 21 Absatz 3 Satz 2 oder § 21 
Absatz 5a Satz 1 Nummer 3, oder § 16 Absätze 1 bis 3 
und Absatz 5, auch in Verbindung mit § 21 Absatz 4, eine 
Einrichtung betreibt oder eine Dienstleistung anbietet,

12. entgegen § 16 Absatz 4 in Einzelhandelsbetrieben und 
Märkten besondere Verkaufsaktionen durchführt,

13. entgegen § 17 Absätze 1 und 3 Einrichtungen, Angebote 
oder Aktivitäten betreibt oder anbietet,

14. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 5 keine Testungen finanziert 
oder organisiert,

15. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 3 ein Hygienekonzept nicht 
vorlegt,

16. entgegen § 21 Absatz 8 Satz 2 einer Pflicht zur Überprü-
fung des Test-, Impf- oder Genesenennachweises nicht 
nachkommt,

17. entgegen § 22 Absatz 2 Alkohol im öffentlichen Raum aus-
schenkt oder konsumiert.

§ 28
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft, 
gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 27. März 2021 
(GBl. S. 343), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
1. Mai 2021 (GBl. S. 417) geändert worden ist, außer Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt § 24 Absatz 3 am Tag der Ver-
kündung in Kraft. Die aufgrund der Corona-Verordnung vom 
23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 17. November 2020 (GBl. S. 1052) geändert 
worden ist, oder die aufgrund der Corona-Verordnung vom 
30. November 2020 (GBl. S. 1067), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 26. Februar 2021 (GBl. S. 249) geändert 
worden ist, oder die aufgrund der Corona-Verordnung vom 
7. März 2021 (GBl. 273), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 19. März 2021 (GBl. S. 298) geändert worden 

ist, oder die aufgrund der Corona- Verordnung vom 27. März 
2021 erlassenen Verordnungen gelten bis zu ihrem Außerkraft- 
treten nach Absatz 2 Satz 2 fort.
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer 
Kraft. Gleichzeitig treten alle Verordnungen, die aufgrund die-
ser Verordnung, der Verordnung vom 23. Juni 2020, der Ver-
ordnung vom 30. November 2020, der Verordnung vom 7. 
März 2021 oder der Verordnung vom 27. März 2021 erlas-
sen wurden, außer Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben 
werden.

Stuttgart, den 13. Mai 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann
Strobl Dr. Bayaz
Schopper Bauer
Walker Dr. Hoffmeister-Kraut
Lucha Gentges
Hermann Hauk
Razavi Hoogvliet

______________________
1 Nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Inkrafttre-
ten der Verordnung der Landesregierung zur Änderung der  
Corona-Verordnung vom 3. Juni 2021 (notverkündet gemäß  
§ 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter http:// 
www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung).
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Deutsche 
Rentenversicherung 

Baden-Württemberg

Ausbildungsplatzsuche zählt für die Rente 
Alle, die mit der Schule fertig sind und noch keinen Ausbil-
dungsplatz haben, sollten sich bei der Agentur für Arbeit oder 
einem Jobcenter melden, dass sie eine Lehrstelle suchen. 
Dadurch werden Lücken im Versicherungsverlauf vermieden 
und es entstehen keine Nachteile bei der späteren Rente. 
Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg hin. 
Auch ohne Anspruch auf finanzielle Leistungen kann die Zeit 
der Ausbildungsplatzsuche als so genannte Anrechnungszeit 
in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden. 
Angerechnet wird diese Zeit aber nur, wenn die Schulabgän-
ger zwischen 17 und 25 Jahre alt sind, sich als Ausbildungssu-
chende melden und die Zeit mindestens einen Kalendermonat 
andauert.
 

  Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Neidlingen
Pfarrerin Ute Stolz 
Tel. 07023/6774 
Mail: Ute.Stolz@elkw.de 
Ansprechpartnerin im Gemeindebüro, 
Dienstagnachmittag und Donnerstagvor-
mittag: Sekretärin Bettina Kuch,

Kirchstr. 43, Tel. 909350 
Mail: bettina.kuch@elkw.de oder pfarramt.neidlingen@elkw.de 
  
Wir feiern wieder Gottesdienst in unserer Kirche.
Sehr herzliche Einladung! 
Für die Gottesdienste brauchen Sie nach wie vor eine 
FFP2- oder eine medizinische Maske. Die Abstandsre-
geln gelten weiterhin. 
Sollten die Inzidenzzahlen vor Sonntag nicht wieder über 
50 steigen, dürfen wir mit Maske singen. 
Wir sind dankbar, bleiben vorsichtig, aber fröhlich und 
guten Mutes! 
  
Sonntag, 13. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis 
Wochenspruch: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. (Matthäus 11,28) 
09:20 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Neidlingen (Pfarrerin 

Stolz) 
14:30 Uhr Taufgottesdienst- 
 getauft werden: 
 Lenni Emil Sigel und Romy Frida Ambacher 
 (Pfarrerin Stolz) 
  
Vorankündigung für den 20. Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis 
10:00 Uhr Gottesdienst zum Thema „Seenotrettung“ mit 
Gisela Glasebach von der Diakonischen Bezirksstelle in Kirch-
heim und Pfarrerin Stolz 
Abends: Taizé-Gottesdienst in Hepsisau (Uhrzeit und Ort wer-
den im nächsten Mitteilungsblatt bekannt gegeben.) 
  

Urlaub der Sekretärin Bettina Kuch 
Das Gemeindebüro ist von 31. Mai bis 13. Juni nicht besetzt. 
Bettina Kuch hat Urlaub. Gemeindesekretärin Anette Pelz-Fi-
scher ist dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und donners-
tags von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr unter Tel. 07023/6774 für Sie 
erreichbar. 
Sollte die Inzidenz weiterhin einen niedrigen Wert haben und 
halten, werden wir ab 14. Juni die Gemeindebüros für Besu-
cher*innen wieder öffnen. Sie erreichen Bettina Kuch dann 
wieder dienstags von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr und donners-
tags von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr. 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Franziskus Weilheim
Das Pfarrbüro ist bis auf Weiteres für einen 
persönlichen Kontakt nur nach Voranmel-
dung geöffnet. Bitte haben Sie Verständ-
nis, dass wir diesen Schritt aus gegebenem 

Anlass gehen. Über Telefon, E-Mail und Fax erreichen Sie uns 
zu den üblichen Bürozeiten. 
  
Donnerstag, 10.06.    
09:00 Uhr Hl. Messe in Owen  
18:00 Uhr Abendmesse in Neidlingen  
Freitag, 11.06.    
18:00 Uhr FIRMimpuls II in Weilheim  
Samstag, 12.06.    
18:00  Uhr Familiengottesdienst in Zell  
Sonntag, 13.06.    
09:00  Uhr Familiengottesdienst in Lenningen  
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Weilheim  
Dienstag, 15.06.  
09:00 Uhr Hl. Messe in Weilheim  
18:00 Uhr Abendmesse in Zell  
Mittwoch, 16.06.    
18:00 Uhr Abendmesse in Hochwang  
Donnerstag, 17.06.    
09:00 Uhr Hl. Messe in Owen  
18:00 Uhr Abendmesse in Aichelberg  
Freitag, 18.06.  
18:00 Uhr FIRMimpuls II in Lenningen  
Samstag, 19.06.    
08:30 Uhr Familientag II im Gemeindehaus Weilheim  
14:00 Uhr Familientag II im Gemeindehaus Lenningen  
18:00 Uhr Vorabendmesse in Zell  
Sonntag, 20.06.    
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Lenningen  
10:30 Uhr Eucharistiefeier in Weilheim  
11:30 Uhr Missa em lingua portuguesa em Weilheim  
  
Liebe Kirchengemeinde, 
eine gute Nachricht haben wir für Sie. Ab kommendem 
Wochenende darf die Gemeinde im Gottesdienst wieder sin-
gen, allerdings nach wie vor nur mit Maske. „Erde, singe das 
es klinge laut und stark dein Jubellied“ (Gotteslob Lied Nr. 
411). Bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit, sofern Sie eines 
besitzen. 
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„Kräuter treffen auf Käse“ 

Unter der Leitung von Andrea Holzer (Ziegenhof, Hochdorf) stellen Sie am  Sonntag, 
13. Juni von 14 – 17.30 Uhr einen leckeren Kräuterkäse her, den Sie mitnehmen 

können. Während das Lab wirkt, nimmt Sonja Umann (Kräuterpädagogin) Sie auf 

eine Wildkräuter-Führung mit. Anschließend probieren wir bei einem Glas BioWein, 

das Ihnen der Weinzahn Matthias Weigert serviert, noch etwas Ziegenkäse. Die 

Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt. Die Kursgebühr beträgt 37 € inklusive 

Materialkosten. 

 

Sensen und Dengeln – kompakt 

In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer den Umgang mit der Sense und bekommen 

eine Einführung ins Dengeln. Die Kursleitung am Samstag, 12. Juni (von 8.30 – 15 

Uhr) hat Wolf Rühle inne. Die Teilnehmerzahl des Kurses beträgt 12 Personen und 

die Kursgebühr 45 € (inkl. Vesper). 

  
Der Veranstaltungsort ist immer beim Umweltzentrum Neckar-Fils, Plochingen, Am 

Bruckenbach 20.  

Eine Anmeldung unter: 07153-608 69 65 oder verwaltung@umweltzentrum-neckar-

fils.de ist erforderlich. 

 

„Kräuter treffen auf Käse“ 
Unter der Leitung von Andrea Holzer (Ziegenhof, Hochdorf) 
stellen Sie am  Sonntag, 13. Juni  von 14 - 17.30 Uhr einen 
leckeren Kräuterkäse her, den Sie mitnehmen können. Wäh-
rend das Lab wirkt, nimmt Sonja Umann (Kräuterpädagogin) 
Sie auf eine Wildkräuter-Führung mit. Anschließend probieren 
wir bei einem Glas BioWein, das Ihnen der Weinzahn Matth-
ias Weigert serviert, noch etwas Ziegenkäse. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 12 Personen begrenzt. Die Kursgebühr beträgt 37 
€ inklusive Materialkosten. 
  
Sensen und Dengeln - kompakt 
In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer den Umgang mit der 
Sense und bekommen eine Einführung ins Dengeln. Die Kurs-
leitung am Samstag, 12. Juni  (von 8.30 - 15 Uhr) hat Wolf 
Rühle inne. Die Teilnehmerzahl des Kurses beträgt 12 Perso-
nen und die Kursgebühr 45 € (inkl. Vesper). 
  
Der Veranstaltungsort ist immer beim Umweltzentrum Neck-
ar-Fils, Plochingen, Am Bruckenbach 20. 
Eine Anmeldung unter: 07153-608 69 65 oder verwaltung@
umweltzentrum-neckar- fils.de ist erforderlich. 
  
Corona-Abstrichzentrum an der Messe 
schließt, Standort in Wernau bleibt weiter 
bestehen 
Das Corona-Abstrichzentrum (CAZ) an der Messe Stutt-
gart in Leinfelden-Echterdingen schließt zum 03. Juni. 
Nach wie vor steht das CAZ in Wernau auf der Festplat-
zerweiterung montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie 
samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung. 
„Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage nach PCR-Tests 
am CAZ Messe im Zuge sinkender Infektionszahlen sehr stark 
nachgelassen hat“, sagt Peter Freitag, der Gesundheitsdezer-
nent im Landkreis Esslingen. An dem CAZ-Standort sind in 
den vergangenen Tagen nur noch sehr wenige Personen pro 
Tag abgestrichen worden. Am Höhepunkt der dritten Infekti-
onswelle Ende April waren noch bis zu 200 Personen täglich 
zum PCR-Test im Drive-In-Verfahren vorgefahren. Daher wurde 
entschieden, den Standort Messe zum 03. Juni zu schließen. 
Mit dem CAZ Wernau wurde erst kürzlich ein Standort bezo-
gen, der ziemlich mittig im Kreisgebiet liegt und über eine gute 
Verkehrsanbindung verfügt. Zudem ist das CAZ in Wernau an 
sieben Tagen in der Woche geöffnet. 
„Dem Landkreis ist von Anfang an ein möglichst systemati-
sches und fundiertes Testen ein wichtiges Anliegen. Daher 
haben wir als erster Landkreis in Baden-Württemberg das 
Modell der Corona-Abstrichzentren als sogenannte „Dri-
ve-In-Stationen“ er- öffnet“, so Peter Freitag weiter. Allein 
am Eröffnungstag am 9. März 2020 waren an den beiden CAZ 
über 500 Abstriche von symptomatischen Personen, meist 
Rückkehrer aus Skigebieten, genommen worden. Zu Spit-

zenzeiten wurden an den beiden Standorten insgesamt bis 
zu 2.000 Abstriche pro Tag entnommen. 
Nach wie vor gilt, dass für die Entnahme von Abstrichen am 
CAZ in Wernau ein Code benötigt wird, der vom Hausarzt 
oder vom Gesundheitsamt mitgeteilt wird. Den Code können 
nur Personen mit Symptomen einer Covid-Erkrankung oder 
enge Kontaktpersonen erhalten. Weitere Möglichkeiten einer 
PCR-Testung bieten Schwerpunktpraxen, Kinder- und Hau-
särzte sowie zahlreiche private Testanbieter im Kreisgebiet. 
Weitere Information: www.landkreis-esslingen.de
 
Inzidenz fünf Tage unter 35: Keine Testpflicht 
für Veranstaltungen, Gastronomie und Einrich-
tungen im Freien 
Das Gesundheitsamt im Landkreis Esslingen hat am Mon-
tag, 7. Juni förmlich festgestellt, dass die Inzidenz im Kreis 
fünf Tage unter 35 liegt. Damit sind weitere Lockerungen 
verbunden. Zum Beispiel besteht für Veranstaltungen, 
Gastronomie und Einrichtungen im Außenbereich keine 
Testpflicht mehr. 
„Ich freue mich, dass die Zahl der Infizierten im Landkreis wei-
ter rückläufig ist und wir mittlerweile eine der niedrigsten Inzi-
denzen der Land- und Stadtkreise in der Region aufweisen. 
Dies macht weitere Öffnungsschritte möglich“, sagt Landrat 
Heinz Eininger. Der Inzidenzwert im Landkreis Esslingen war 
am 28. Mai von 52,1 binnen einer Woche auf 22,8 am vergan-
genen Samstag gefallen und wurde am Sonntag, 6. Juni mit 
23,9 registriert. Am Montag, 7. Juni konnte das Gesundheits-
amt für den Landkreis Esslingen förmlich feststellen, dass die 
Inzidenz fünf Tage unter 35 liegt. Die Allgemeinverfügung ist 
inzwischen auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. 
Mit der Feststellung sind weitere Lockerungen verbunden. 
Von Dienstag, 8. Juni gilt unter anderem: Die Testpflicht für die 
Außenbereiche von Gastronomie, Veranstaltungen und Ein-
richtungen wie Freibäder fällt weg. Feiern im Gastgewerbe sind 
bis zu 50 Personen innen und außen möglich. Dafür ist aber ein 
Test-, Impf- oder Genesenennachweis notwendig. Veranstal-
tungen in Vereinen, Betrieben oder ähnlichem sind mit bis zu 
750 Personen im Freien möglich, ebenso Kulturveranstaltun-
gen wie Theater, Oper, Kulturhaus oder Kino - darunter fallen 
allerdings nicht Public-Viewing-Angebote zur aktuellen Fuß-
ball EM. Hier gelten die Beschränkungen für das Gastgewerbe. 
Weitere Informationen: www.landkreis-esslingen.de, Beispiele 
und Kurzübersicht zu Öffnungsschritten, Amtliche Feststellun-
gen zur aktuellen Inzidenzentwicklung 
 
 

 Vereinsnachrichten

Musikverein Neidlingen e.V.
Seit einigen Wochen stellt die Vorstandschaft 
regelmäßig Aufgaben, bei welchen die einzel-
nen Register gegeneinander antreten. 

Die letzte Aufgabe lautete: Mache ein Bild von dir mit der Aus-
sicht von Neidlingen. 
Aufgrund der unterschiedlich großen Gruppen wurde die pro-
zentuale Beteiligung als Maß genommen. 
Bei dieser Challenge waren die Sieger eindeutig. Mit 36 % 
Teilnahme belegt das Holz den 3. Platz. 
Der 2. Platz geht an das tiefe Blech mit 42 % Teilnahme und 
gewonnen hat das hohe Blech mit 60 % Teilnahme. 
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Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken uns bei allen, 
die sich mit diesen tollen Bildern beteiligt haben, woraus diese 
Collage entstanden ist. 
Bleibt gesund! 
Euer Musikverein Neidlingen 

Förderverein des Musikvereins Neidlingen e.V.
Vorankündigung Schrottsammlung 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
der Förderverein des Musikverein Neidlingen e.V. führt eine 
Schrottsammlung durch. 
Wir sammeln Eisen-Schrott, Alu, Messing (Armaturen), Kup-
fer, Edelstahl, Starterbatterien (Blei-Säure-Batterien), Gussei-
sen, Alt-Kabel. 
Schwere oder große Teile holen wir auch aus Keller, Bühne, 
Schuppen etc. auf Anmeldung ab. 
Die Sammlung findet am Samstag, 10.07.2021 statt. 
Bei Fragen einfach anrufen, Telefon 0171 220 72 82 Roland 
Ruoß oder 0151 229 90 078 Oliver Sekan. 
Wir freuen uns sehr, wenn die Neidlinger uns auch bei dieser 
Aktion unterstützen. 
Herzliche Grüße vom 
Förderverein des Musikverein Neidlingen e.V. 

DRK Bereitschaft Weilheim Teck
Einweisungen zur Durchführung von 
Corona Selbsttests 
Die Einweisung zur Durchführung von 
Schnelltests bietet die DRK Bereitschaft Weil-
heim individuell an. Bevorzugt Samstags oder 

abends. Sprich wenn sich 10 Personen im Verwaltungsraum 
Weilheim finden, stimmen wir die Termine ab. 
Die Einweisung dauert 2 Stunden und kostet 25 Euro pro Teil-
nehmer. Bei der Anmeldung bekommt jeder Teilnehmer einen 
Webcode und darf vorab ein Video online anschauen. Danach 
bekommt er ein Webzertifikat, das zur Einweisung mit zu brin-
gen ist. Am besten soll der Teilnehmer auch seine eigenen 
Tests mit bringen, dann weisen wir die Personen speziell auf 
diese Tests ein. Die Einweisung ist gültig für Frisöre, Gastro-
nomen, Kindertagesstätten, sonstige Gewerbetreibende & Ver-
eine, die für ihren eigenen Betrieb die Tests brauchen. 

Mit dieser Einweisung dürfen aber keine professionellen Test-
zentren betrieben werden. Hierzu wird eine Umfangreiche 
Schulung benötigt. 
Die Anmeldung für die Kurse in Weilheim erfolgt unter der Tele-
fonnummer 07023/909570.

  Was sonst noch
 interessiert

Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen 
Ja zum Meistervorbereitungskurs - Beginn ab Septem-
ber 2021 
Die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen bietet zusam-
men mit dem Förderverein der Max-Eyth-Schule Kirchheim 
Meistervorbereitungskurse zur Ablegung der Meisterprüfung 
im Handwerk an. Die Kurse finden in der Regel außerhalb der 
Schulferien statt. 
Unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln wird Teil III mit 
Präsenztagen unter ab September 2021 an der Max-Eyth-
Schule in Kirchheim u. T. starten, ggf. unterstützt durch E-Le-
arning. Der Kurs endet mit einer Abschlussprüfung durch die 
Handwerkskammer Region Stuttgart voraussichtlich im März 
2022. 
Der Präsenzunterricht findet drei Mal pro Woche statt, jeweils 
ab 18.00 Uhr. Für den Kurs kann das Meister-BAföG bean-
tragt werden. 
Alle Absolventinnen und Absolventen einer vollständig und 
erfolgreich abgelegten 
Meisterprüfung (Teile 1 bis 4) können zudem seit dem 1. Mai 
2020 eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro beantragen. 
Interessenten können sich für weitere Informationen an den 
Förderverein der Max- Eyth-Schule Kirchheim unter Telefon 
07021 92043-107, E-Mail: vff@mesk.de oder an die Kreishand-
werkerschaft Esslingen-Nürtingen unter Telefon 0711 9757430 
oder E- Mail: info@kh-esslingen-nuertingen.de wenden. 
Der Kursbeginn von Teil IV ist im März 2022 geplant und fin-
det ebenfalls an der Max- Eyth-Schule in Kirchheim statt. Der 
Kurs endet mit der Abschlussprüfung durch die Handwerks-
kammer Region Stuttgart voraussichtlich im Juli 2022. 
 
Handwerkskammer Region Stuttgart  
Azubi Speed-Dating im Handwerk der Region Stuttgart  
Virtuelles Berufsorientierungsangebot geht in die zweite 
Runde  
Um am Handwerk interessierte Jugendliche und Unterneh-
mer aus der Branche zusammenzubringen, veranstaltet die 
Handwerkskammer Region Stuttgart von Mitte Juni bis Mitte 
Juli ein regionales Azubi Speed-Dating. Bei dieser Form der 
virtuellen Berufsorientierung finden Schüler und Ausbilder vor 
den Bildschirmen zusammen und haben die Möglichkeit, sich 
über den Ausbildungsberuf, das Unternehmen sowie die Kar-
rieremöglichkeiten im Handwerk auszutauschen. 
„Besonders in der aktuellen Zeit, in der keine Ausbildungs- und 
Karrieremessen stattfinden können, ist es wichtig, alternative 
Maßnahmen der Berufsorientierung umzusetzen“, betont Tho-
mas Hoefling, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer 
Region Stuttgart. Nachdem das Konzept des Azubi Speed-Da-
tings bereits im Rahmen einer landesweiten Aktion aller Hand-
werkskammern erfolgreich durchgeführt wurde, wollte die 
Stuttgarter Kammer die Nachwuchsgewinnung in der Region 
weiter befördern. „Zum Ende des Jahres 2020 wiesen die Aus-
bildungszahlen in der Region nur einen leichten Rückgang 



24 Nummer 23
Donnerstag, 10. Juni 2021

mit einem Minus von 3,3 Prozent auf. Nichtsdestotrotz bli-
cken wir besorgt auf den Ausbildungsmarkt im zweiten Coro-
na-Krisenjahr“, so Hoefling. Es müsse verhindert werden, 
dass 2021 zum Problem-Ausbildungsjahr werde. Ein Grund 
für die sinkende Zahl an Bewerbern sei, dass die gewohnten 
Kontaktpunkte zwischen Jugendlichen und handwerklichen 
Ausbildungsbetrieben durch die Pandemie nur eingeschränkt 
zustande kommen. Das regionale Azubi Speed-Dating helfe 
dabei, diese Kontaktmöglichkeiten zu schaffen. 
Handwerksbetriebe aus den Landkreisen Böblingen, Esslin-
gen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sowie dem 
Stadtkreis Stuttgart können sich seit dem 24. Mai bis zum 
Ende des Aktionszeitraums am 16. Juli am Azubi Speed-Da-
ting beteiligen und Jugendlichen kostenfrei Einblicke in ihr 
Unternehmen ermöglichen. 
Der Aktionszeitraum für Schülerinnen und Schüler ist vom 14. 
Juni bis zum 16. Juli. In diesen vier Wochen können sie sich 
für das Azubi Speed-Dating anmelden und rund 15-minütige 
Gesprächstermine mit Unternehmen aus der Elektrobranche, 
dem Bau- oder Lebensmittelgewerbe oder vielen weiteren 
Bereichen des Handwerks vereinbaren. 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.hwk-stuttgart.de/
speed-dating 

STELLENANGEBOTE

Verein Gesundheitssport und Rehabilitation e.V.
in Weilheim Teck

Neue Kontaktdaten!
Seit der letzten Woche hat sich der Verein in seiner neuen 
Geschäftsstelle eingerichtet.
Ab sofort gibt es eine neue Adresse und Tel.-Nr.:
Neidlinger Str. 5, Tel. 07023-7449974

Geschäftsstelle und Trainingsraum sind nun unter der gleichen 
Anschrift zu finden.
Die Büro-Zeiten sind:
Dienstag und Donnerstag - 15:30 - 18:00 Uhr
Ansprechpartnerin Fr. Sandra Rapp

Unsere Teilnehmer aus den laufenden Kursen bitten wir, sich bei 
Bedarf an die jeweilige Übungsleiterin zu wenden.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut,
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“

Antonie de Saint-Exupéry – Der kleine Prinz

Für unser Team im städtischen Kinderhaus „Villa Filsblick“ suchen wir 
zum 01.09.2021 bzw. zum frühestmöglichen Zeitpunkt

päd. Fachkräfte entsprechend § 7 KiTaG (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

für unsere Kindergartengruppen (40 % bis 100 % insgesamt 140 %)

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter
www.wiesensteig.de.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Kinderhausleitung Sabina 
Pehl unter Tel. 07335/ 9245900 oder Herr Bürgermeister Tritschler 
unter Tel. 07335/96200 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 21.06.2021 an das

Bürgermeisteramt Wiesensteig, Hauptstraße 25,
73349 Wiesensteig, info@wiesensteig.de.

Suche Mähhilfe für ansteigende Streuobstwiese am
kleinen Lichtenstein. Tel. 0163/7165032

GESCHÄFTSANZEIGEN

Verein Gesundheitssport und Rehabilitation e.V.
in Weilheim Teck

Neue Kontaktdaten!
Seit der letzten Woche hat sich der Verein in seiner neuen 
Geschäftsstelle eingerichtet.
Ab sofort gibt es eine neue Adresse und Tel.-Nr.:
Neidlinger Str. 5, Tel. 07023-7449974

Geschäftsstelle und Trainingsraum sind nun unter der gleichen 
Anschrift zu finden.
Die Büro-Zeiten sind:
Dienstag und Donnerstag - 15:30 - 18:00 Uhr
Ansprechpartnerin Fr. Sandra Rapp

Unsere Teilnehmer aus den laufenden Kursen bitten wir, sich bei 
Bedarf an die jeweilige Übungsleiterin zu wenden.

Für unser Team im städtischen Kinderhaus „Villa Filsblick“ suchen wir 
zum 01.09.2021 bzw. zum frühestmöglichen Zeitpunkt

für unsere Kindergartengruppen (40 % bis 100 % insgesamt 140 %)

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter
www.wiesensteig.de.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Kinderhausleitung Sabina 
Pehl unter Tel. 07335/ 9245900 oder Herr Bürgermeister Tritschler 
unter Tel. 07335/96200 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 

Suche 
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Lösung: Sie treffen nach 5 Sekunden aufeinander. (2 cm/s + 1 cm/s = 3 cm/s; 15 cm : 3 cm/s = 5 s); Vogel A hat 10 Zentimeter gefressen und Vogel B 5 Zentimeter. (A: 2 cm/s x 5 s = 10 cm; B: 15 cm – 10 cm = 5 cm)

Schlangenwort
Die Buchstaben des Rätselgitters ergeben einen Busch mit 
samtigen Blüten. Sie sind schlangenförmig zu lesen, das heißt, 
der nächste Buchstabe kann waagrecht, aber auch senkrecht 
folgen. Den Anfang müssen Sie selbst finden.

© DEIKE PRESS 752R26R6

Lösung: Weidenkaetzchen


